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Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,

die private Altersvorsorge ist heute wichtiger denn je. Mit dem 
vorliegenden Antrag auf Abschluss eines Basisrentenvertrages 
DWS BasisRente Premium treffen Sie die richtige Wahl und 
legen den Grund stein für Ihre Altersvorsorge.

Die Vorteile der DWS BasisRente Premium 
auf einen Blick :
• Nutzen Sie die steuerliche Entlastung : die Beiträge zum Auf-

bau der eigenen Altersversorgung (Basis versorgung) sind im 
Rahmen der Sonderausgaben abzugsfähig. Pro Person gilt ein 
jähr licher Höchstbetrag von 20.000,- EUR (zusammenveran-
lagte Ehepaare 40.000,- EUR p. a.). Im Jahr 2014 können 78 % 
der ge leisteten Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich gel-
tend ge macht werden.

• Wir garantieren Ihnen, dass vorbehaltlich eines Anbieter-
wechsels oder eines vorgezogenen Renten bezugs zu Be ginn 
der Aus zahlungsphase mindestens Ihre eingezahlten Bei träge 
ab züg lich 5 % Ab schluss- und Vertriebskosten für die Ver ren-
tung zur Verfügung stehen.

• Sie haben ein Produkt ausgewählt, das an den Renditechancen 
der Aktienmärkte partizi pie ren und die Sicherheitsorientierung 
festverzinslicher Wertpapiere nutzen kann.

Wie wird die Zusammensetzung Ihres 
Investments bestimmt ?
Ihre Kapitalanlage besteht aus zwei Teilen :

1.  Ein oder mehrere Investmentfonds, die in risikoreichere 
An lagen in ves tie ren (z. B. Aktien oder Aktienfonds). Das ist 
die Wert  stei ge rungs kompo nente.

2.  Ein oder mehrere auf Kapitalerhalt ausgerichtete Invest ment-
fonds (z. B. Anleihe- oder Geldmarktfonds). Das ist die Kapital-
er hal tungs komponente.

Das Besondere an diesem DWS Basisrentenvertrag ist, dass die 
Mi schung Ihrer Kapitalanlage den Marktgegebenheiten an ge passt 
werden kann. Auf Grundlage eines automatisierten finanz mathe-
matischen Modells wird regelmäßig ermittelt, welcher An teil Ihrer 
Kapitalanlage in die Wertsteigerungskomponente und wel cher 
Anteil in die Kapitalerhaltungskomponente angelegt wird.

Bei der automatisierten Überprüfung und eventuellen Anpassung 
Ih res Investments berücksichtigt das Modell bestimmte Fak-
toren, zum Beispiel die Restlaufzeit Ihres Vertrages, die Markt-
ent wick lung, die Zinsen am Kapitalmarkt, die in der Fondspalette 
ent hal tenen Fonds und die Garantie Ihrer individuellen Spar bei-
träge (Nr. 10 der Besonderen Bedingungen für die DWS Basis-
Rente Premium).

Diese Vor gehensweise soll sicherstellen, dass Sie am Ende der 
An spar phase mindestens die Summe Ihrer Sparbeiträge (nach 
Ab zug der Abschluss- und Vertriebskosten gemäß Nr. 17.1 der 
Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium) für 
die Ver ren tung zur Ver fügung haben. Darüber hinaus er mög licht 
sie, dass Rendite chancen effizient genutzt wer den können und 
Ihr Invest ment kon tin uierlich optimiert wer den kann. Weitere 
Ein zel heiten zur Fun ktions weise des Invest ment - Mecha nismus 
fin den Sie im Antrags formular unter „Ansparphase“.

Sie können bei Antragstellung festlegen, dass für die Kapital an-
lage das Anlagekonzept Balance genutzt werden soll. In diesem 
Fall wird für die Anlage in der Wertsteigerungskomponente aus-
schließlich der DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. der DWS 
Vor sorge Dachfonds Balance Plus verwendet.*

Nach Eingang Ihres ausgefüllten Antrages bei uns erhalten Sie 
eine Eröffnungs be stä tigung Ihrer DWS Basis Rente Premium 
und Ihre Altersvorsorgebeiträge werden für Sie investiert.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns willkommen heißen zu 
dürfen !
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Deutsche Asset & Wealth Management 
Investment GmbH

Ablaufstabilisator / Höchststandssicherung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit vor dem Beginn 
der Aus zahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wählen. 
Der Ab lauf stabilisator bewirkt, dass bei Annäherung an den 
ver ein barten Beginn der Auszahlungsphase die Kapitalanlage 
durch ein oder mehrere risikoärmere Investments ergänzt 
wird. Zum ver einbarten Beginn der Auszahlungsphase soll 
die Wert steigerungskomponente vollständig in risikoärmere 
Invest ments über führt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt ab Annahme des Antrags 
durch uns, frühestens jedoch 10 Jahre vor dem vereinbarten 
Be ginn der Aus zah lungsphase. Sie können ihn bis zu seinem 
Be ginn wieder abwählen. Sie können den Ablauf sta bi li sa tor 
nicht wählen, falls Sie für die Kapital anlage das Anlage kon-
zept Balance ausgewählt haben.

Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der zu erwarten-
den Schwankungen des Altersvorsorgevermögens ab seinem 
Beginn und stellt keine Garantie dar. Unabhängig von der Wahl 
des Ab laufstabilisators besteht in jedem Fall die Beitrags zu-
sage nach Nr. 10 der Besonderen Bedingungen für die DWS 
Basis Rente Premium. Die Wahl des Ablaufstabilisators hat 
keine Ab sicherung von Höchstständen zur Folge.

In den letzten fünf Jahren vor dem Beginn der Aus zah lungs-
phase bieten wir Ihnen als zusätzliche Option an, Ihr Invest-
ment an jedem festgelegten monatlichen Stichtag zu prü fen 
und jeden neuen monatlichen Höchststand festzuschrei ben. 
Es steht Ihnen damit für die Auszahlungsphase mindes tens 
der zuletzt festgeschriebene Höchststand zur Ver fü gung. 
Diese Ent scheidung treffen Sie aber erst, wenn das Renten-
alter in greif ba rere Nähe rückt. Rechtzeitig vor diesem Zeit-
punkt werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie 
über die Einzel heiten zur Option der Höchststandssicherung 
infor mieren.

Angaben zu den Stichtagen sowie weitere Einzelheiten zum 
Ablauf stabilisator und zur Höchststandssicherung können 
Sie den Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente 
Premium (Nr. 5 und 6) entnehmen.

*  Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten : 
DWS Vorsorge Premium Balance ; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.
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• bei vierteljährlicher Einzahlung 75,- EUR,
• bei halbjährlicher Einzahlung 150,- EUR und
• bei jährlicher Einzahlung 300,- EUR.

Jede Zuzahlung muss mindestens 500,- EUR je 
Zahlung betragen.

3.3 Während der Ansparphase können Sie die ur-
sprüng lich vereinbarten regelmäßigen Beiträge 
er hö hen oder vermindern. Dies müssen Sie uns 
schrift lich anzeigen und dabei unsere Änderungsfor-
mu lare verwenden. Wenn wir der Anpassung nicht 
in ner halb von vier Wochen nach Zugang Ihrer An-
zeige widersprechen, gilt die neue Höhe der regel-
mäßigen Beiträge als vereinbart.

3.4 Sie können eine jährliche Erhöhung der regel-
mäßigen Beiträge um 5% vereinbaren. Die Er höh-
ung erfolgt jährlich immer zum 1. Januar, erst mals 
in dem auf Ihren entsprechenden Auftrag folgen-
den Jahr. In den nach folgenden Jahren erfolgt die 
Er höhung jeweils auf Basis des zuletzt er höhten 
Beitrags. Sie können einer Erhöhung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich widersprechen.

3.5 Sie sind berechtigt, vorübergehend oder dauer-
haft die Beitragszah lung auszusetzen (Beitragsfrei-
stel lung). Danach können Sie jederzeit die Zah-
lungen wieder aufnehmen. Sie sind aber ver pfl ich tet, 
uns eine beabsich tigte Beitrags freistellung zehn 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Eine Zah lungs-
einstellung ohne vorherige Anzeige führt eben falls 
zur Beitragsfreistellung.

3.6 Sie können Kapital, das bei einem anderen An-
bieter im Rahmen eines Basisrentenvertrages im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG gebil-
det wurde, auf einen eigenen DWS-Basisrentenver-
trag übertragen. Dies ist nur möglich, soweit der 
andere Anbieter dies gestattet und wir der Übertra-
gung zustimmen.

3.7 Ihre Einzahlungen in diesen Vertrag werden von 
uns per Lastschrift eingezogen. Ausnahme : eine 
Kapitalübertragung von einem anderen Anbieter zu 
uns (Nr. 3.6).

4. Anlage der Altersvorsorgebeiträge
Ihre Altersvorsorgebeiträge werden nach Abzug der 
Abschluss- und Vertriebskosten (Nr. 17.1) in Anteilen 
an Investmentfonds angelegt. Soweit es sich um 
ausschüttende Investmentfonds handelt, werden 
die Ausschüttungsbeträge unverzüglich nach Aus-
schüttung wieder angelegt. Dies ge schieht kosten-
frei zum Nettoinventarwert je Anteil des je wei ligen 
Investmentfonds.

1. Vertragsschluss
Wenn Sie bei uns ein Depot für die DWS BasisRente 
Premium eröffnen, kommt zwischen Ihnen, dem 
Anleger, und uns, der Deutsche Asset & Wealth 
Management Investment GmbH (nach fol gend 
DeAWM genannt), ein Basisrenten ver trag im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) Ein kom men-
steuergesetz („EStG“) zustande. Für ihn gel ten die 
nach folgenden Bedingungen.

Der Basisrentenvertrag ist ein Vertrag über eine 
kapi tal gedeckte Altersvorsorge. Er dient Ihrer eige-
nen Absicherung und der Ihrer Hinterbliebenen im 
Rahmen der Nr. 15 dieser Bedingungen. Der Basis-
rentenvertrag kann innerhalb bestimmter Grenzen 
steuerlich begünstigt sein. Dabei prüfen wir nicht, 
ob Ihre Zahlungen die steuerlichen Höchstgrenzen 
einhalten. Wir haften auch nicht für die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der von Ihnen geleisteten Zah-
lungen.

Der Basisrentenvertrag gliedert sich
a) in eine Ansparphase (Anlageplan zum Erwerb 

von Fondsanteilen) und
b)  in eine Auszahlungsphase (hier wird das ange-

sparte Kapital ausgezahlt).

Ansparphase
2. Dauer der Ansparphase
Die Ansparphase beginnt mit der Bestätigung der 
Depoteröffnung durch uns. Sie endet mit Eintritt 
in die Auszahlungsphase (Nr. 9). Die Mindest dauer 
der Ansparphase beträgt zwei Jahre.

3. Zahlung von Altersvorsorgebeiträgen
3.1 Sie verpfl ichten sich, Altersvorsorgebeiträge in 
diesen Vertrag einzuzahlen :
a) Einen einmaligen Beitrag bei Vertragsbeginn 

(„Einmal beitrag“) oder
b) während der Ansparphase laufende Beiträge 

(„regelmäßige Beiträge“).

Neben dem Einmalbeitrag oder den regelmäßigen 
Beiträgen können Sie während der Ansparphase 
jeder zeit Zuzahlungen innerhalb der steuerlich ge-
för derten Höchstgrenzen leisten. Der Einmalbei trag, 
die regelmäßigen Beiträge und die Zuzahlungen 
werden zusammen als „Altersvorsorgebeiträge“ 
bezeichnet.

Wenn Sie bei Abschluss dieses Basisrentenvertra-
ges noch minderjährig sind, endet die Verpfl ichtung 
zur Beitragszahlung automatisch einen Tag vor Voll-
endung Ihres 18. Lebensjahres.

3.2 Die Mindesthöhe des Einmalbeitrags beträgt 
2.500,- EUR.
Die Mindesthöhe der regelmäßigen Beiträge beträgt
• bei monatlicher Einzahlung 25,- EUR,

Besondere Bedingungen für die DWS BasisRente Premium
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5. Ablaufstabilisator
5.1 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit vor 
dem vereinbarten Be ginn der Auszahlungsphase 
(Nr. 9) schriftlich einen Ablaufstabilisator zu wäh len. 
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annähe-
rung an den ver ein barten Beginn der Auszahlungs-
phase die Kapitalanlage durch eine oder mehrere 
risiko ärmere Anlagen ergänzt wird. Zum Beginn der 
Aus zah lungs phase soll die Wertsteigerungskompo-
nente vollständig in risiko är mere Investments über-
führt sein.

5.2 Der Ablaufstabilisator beginnt ab Annahme Ihres 
Antrags durch uns, frühestens jedoch 10 Jah re 
vor dem vereinbarten Beginn der Auszah lungs-
phase. Sie können ihn bis zu seinem Beginn wie der 
abwählen. Sie können den Ablaufstabilisator nicht 
wählen, falls Sie für die Kapitalanlage das Anlage-
konzept Balance ausgewählt haben.

5.3 Falls Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, ist 
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch 
der End zeit punkt für den Ablaufstabilisator. Dies 
kann dazu führen, dass ein bereits be gonnener 
Ablauf stabilisator vollständig ausgesetzt wird, bis 
wieder die 10-Jahresfrist vor dem neuen Beginn der 
Auszah lungs phase erreicht wird.

5.4 Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der 
möglichen Schwankungen des Altersvorsorgever-
mögens ab seinem Beginn und stellt keine Garan-
tie dar. Unabhängig von der Wahl des Ablaufstabili-
sators besteht in jedem Fall unsere Beitragszusage 
(Nr. 10).

Zusätzlich zum Ablaufstabilisator können Sie eine 
Höchststandssicherung (Nr. 6) wählen. Durch die 
alleinige Wahl des Ablaufstabilisators werden keine 
Höchststände abgesichert.

6. Höchststandssicherung
6.1 In den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten Be-
ginn der Auszah lungsphase können Sie eine Höchst-
stands sicherung Ihres Altersvorsorgevermö gens 
bis zum Beginn der Auszahlungsphase bean tragen. 
Wir werden uns zu diesem Zweck recht zeitig vor 
Beginn dieses Zeitraums mit Ihnen in Ver bindung 
setzen und Sie über die Einzelheiten der Höchst-
stands sicherung informieren. Sie können eine 
Höchst stands sicherung bis spätestens drei Monate 
vor Beginn der Auszahlungsphase schriftlich beauf-
tragen. Bei Wahl der Höchststandssi che rung wird 
Ihr Basis rentenvertrag defensiver aus gerichtet, d. h. 
das Altersvorsorgevermögen wird im Allgemeinen 
teil weise in risikoärmere An lagen umgeschichtet. 
Als End termin für die Höchst stands sicherung legen 
wir den vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase 
zu Grunde. Eine einmal gewählte Höchststandssi-
cherung können Sie nicht wieder abwählen.

6.2 Als erster Höchststand wird der Wert Ihres 
Alters vorsorgever mö gens zu dem Zeitpunkt fest-
geschrieben, den wir Ihnen für die Höchst stands-
si cherung bestätigt haben, frühestens jedoch 5 
Jahre vor dem Be ginn der Auszahlungsphase. Bis 
zum Beginn der Auszahlungsphase wird dann an 
den in Nr. 6.3 bestimmten Stichtagen ermittelt, ob 
Ihr Alters vor sorge vermögen einen neuen Höchsts-
tand erreicht hat. Kurswerte an anderen Tagen als 
diesen Stichtagen werden im Rahmen der Höchst-
stands si cherung nicht berücksichtigt.
 
6.3 Stichtag ist jeweils der fünfte Kalendertag eines 
jeden Monats. Sollte dieser Kalendertag kein Tag 
sein, an dem Geschäftsbanken in Luxem burg und 
Frankfurt am Main geöffnet sind, gilt als Stich-
tag der nächst folgende Kalendertag, an dem Ge-
schäfts banken in Luxemburg und Frank furt am 
Main geöffnet sind. Sofern an einem Stichtag ein 
Wert des Alters vorsorgevermögens ermittelt wird, 
der über dem Wert des bis herigen Höchststands 
liegt, wird dieser Wert als neuer Höchststand fest-
ge schrieben. Wenn der Wert des Altersvorsorge-
ver mögens an den Stich tagen den aktuellen 
Höchst stand nicht überschreitet, bleibt der aktuelle 
Höchst stand unverändert.

Der so bis zum Beginn der Auszahlungsphase er-
reichte Höchststand steht Ihnen für die Auszah-
lungsphase mindestens zur Verfügung. Den aktuell 
festgeschriebenen Höchststand können Sie den 
Informationen in Ihrem „Online-Zugang“ (Nr. 19) 
ent nehmen.

6.4 Wenn Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, wird 
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch 
als Endzeitpunkt der Höchststandsicherung festge-
legt. Dies kann dazu führen, dass die monatliche 
Er mittlung neuer Höchststände vorüber gehend 
aus gesetzt wird. Dies gilt so lange, bis wieder der 
Zeit punkt von 5 Jahren vor dem neuen Beginn der 
Aus zah lungsphase erreicht wird. Im diesem Fall 
bleibt der zuletzt festgeschriebene Höchststand bis 
zur Ermittlung neuer Höchststände unverändert.

6.5 Wenn der tatsächliche Beginn der Auszah-
lungs phase (Nr. 9.2) vor dem für die Höchststands-
si cherung vereinbarten Termin liegt, entfällt die 
Höchst standssicherung vollständig. Für die Aus-
zah lungs phase wird dann der jeweils aktuelle 
Gegen wert des Alters vorsorgevermögens zum 
tat säch lichen Beginn der Auszahlungsphase zu 
Grunde gelegt. Unabhängig von der Möglichkeit 
der Höchst standssicherung und dem jeweils fest-
ge schriebenen Höchststand besteht in jedem Fall 
unsere Beitragszusage (Nr. 10).

7. Übertragung auf einen anderen Anbieter
Während der Ansparphase sind Sie berechtigt, das ge-
bildete Altersvorsorge vermögen auf einen anderen 
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Anbieter eines Basisrentenvertrages zu über tragen. 
Die Übertragung erfolgt so : Nach Bestätigung 
Ihres Auftrags durch uns veräußern wir die vorhan-
denen Fondsanteile. Der Erlös wird dann auf einen 
Basis rentenvertrag bei dem anderen Anbieter über-
tragen. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn der 
Vertrag des anderen Anbieters die Anforderungen 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfüllt.

Wenn Sie eine solche Übertragung beabsich tigen, 
müssen Sie uns schrift lich zur Übertragung auffor-
dern. Außerdem müssen Sie uns die er for der lichen 
Kontaktdaten des anderen Anbieters mit teilen. 
Wenn wir Ihr Alters vorsorgevermögen voll ständig 
über tragen haben, endet Ihr Basis renten vertrag 
bei uns.

8.  Verteilung des Altersvorsorgevermögens bei 
Tod in der Anspar phase

8.1 Erklärung und Vollmacht für den Todesfall in 
der Ansparphase
Mit Abschluss dieses Basisrentenvertrages erklä-
ren Sie unwiderrufl ich, dass zum Zeitpunkt Ihres 
Todes die Eigentumsrechte an den in Ihrem DWS 
Depot gehaltenen Fondsanteilen auf uns zu treuen 
Händen übergehen. Die übrigen Fondsanleger er-
werben mit Ihrem Tod das Recht, dass die soeben 
ge nannten, auf sie entfallenden Fonds anteile antei-
lig auf sie übertragen werden. Demgemäß über-
tragen wir den Erlös aus dem Verkauf Ihrer Fonds-
an teile auf die übri gen Anleger. Das gilt jedoch nicht, 
wenn eine Hinterbliebenenversorgung im Sinne der 
Nr. 15 eintritt. Dann verwenden wir die Fondsanteile 
wie in Nr. 15 beschrieben.

Alle Anleger und Sie bevollmächtigen uns für die 
Laufzeit des Basis renten vertrages, alle zur Durch-
führung dieses Vertrages notwendigen Willens-
erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 
Dabei befreien Sie uns vom Verbot des Insich-
geschäfts (§ 181 BGB). Wir nehmen im Namen aller 
anderen Anleger Ihr Angebot an, bei Eintritt Ihres 
Todes Ihre An sprüche auf Rückübertragung Ihrer 
Fonds anteile zu übernehmen. Als Bevoll mächtigte 
aller Anleger und in deren Namen bieten wir Ihnen 
an, die An sprüche auf Rückübertragung der Fond-
santeile, die diese Anleger uns zu treuen Händen 
über tragen haben, zu übernehmen. Dies gilt unter 
der Be dingung, dass die Anleger versterben sollten, 
ohne dass es eine Hinter bliebenenversorgung nach 
Nr. 15 gibt. Dieses Angebot nehmen Sie an.

8.2 Verteilung des Altersvorsorgevermögens
Falls Sie während der Ansparphase versterben, wird 
ein gegebenenfalls vor handenes Altersvorsorge-
ver mögen anteilig auf die übrigen in der An spar-
phase befi ndlichen Anleger der DWS BasisRente 
Pre mium verteilt. Dies gilt nur, sofern keine 
Hinter bliebenenversorgung eintritt bzw. kein 
Hinter bliebener noch einen Anspruch zur Hinter-
bliebenenversorgung (Nr. 15) geltend machen kann.

Dazu werden wir zunächst die an uns nach Nr. 8.1 
über gegangenen Fonds anteile veräußern. An-
schließend werden wir den Erlös (nach Ab zug 
even tuell anfallender Steuern, Gebühren und sons-
tiger Kosten) an tei lig den DWS BasisRente Pre-
mium-Verträgen aller weiteren in der An spar phase 
be fi ndl ichen Anleger zuführen. Dies geschieht spä-
testens zum Ul timo des jeweiligen Jahres.

Der zuzuführende Betrag wird dabei wie folgt er-
mittelt :
Der Erlös aus dem Verkauf der Anteile wird
a)  durch die Summe des Wertes aller in der Anspar-

phase befi ndlichen Alters vorsorgeverträge DWS 
BasisRente Premium am Tag der Zu füh rung divi-
diert,

b)  an schließend mit dem Wert des jeweiligen 
Alters vorsorgevertrages mul ti pliziert und

c) auf diese Verträge anteilig aufgeteilt.

Auszahlungsphase
9. Beginn der Auszahlungsphase
9.1 Vereinbarter Beginn der Auszahlungsphase ist 
der erste Tag des Monats, der auf die Vollendung 
des im Antrag angegebenen Lebensjahres folgt 
(„ver einbarter Beginn der Auszahlungsphase“).

9.2 Sie können den Beginn der Auszahlungsphase 
auch auf einen Zeit punkt vor oder nach dem verein-
barten Beginn der Auszahlungsphase legen („tat-
säch li cher Beginn der Auszahlungsphase“). Der 
frü hest mög li che Beginn der Aus zah lungsphase ist 
der erste Tag des Mo nats, der auf die Vollendung 
Ihres 62. Lebens jahres folgt. Der letzt mög liche 
Be ginn der Auszahlungsphase ist der erste Tag des 
Mo nats, der auf die Voll en dung Ihres 85. Lebensja-
hres folgt. Liegt der tat säch liche Beginn vor dem ve-
reinbarten Beginn der Aus zah lungs phase (Nr. 9.1), 
so entfällt die Beitragszusage (Nr. 10) vollständig.

10. Beitragszusage
Grundlage der Zahlungen in der Auszahlungsphase 
ist das von Ihnen an ge sparte Altersvorsorgever-
mögen. Dabei sagen wir Ihnen zu, dass Ihnen zum 
ver ein barten Beginn der Auszahlungsphase min-
des tens die Summe Ihrer Altersvorsorgebeiträ ge 
für die Auszahlungsphase zur Ver fügung steht, 
aller dings abzüglich der Abschlusskosten nach 
Nr. 17.1. Darüber hinaus berücksichtigen wir einen 
gege benenfalls gesicherten Höchststand (Nr. 6).

11. Ausgestaltung der Auszahlungsphase
11.1 Wir zahlen Ihr Altersvorsorgevermögen in Ein-
klang mit § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG aus, 
und zwar in Form einer monatlichen lebenslangen 
gleich bleibenden oder steigenden Leibrente.

Wenn in der Auszahlungsphase Zinsen oder an-
dere Erträge anfallen, können diese gesondert als 
variable Teilraten ausgezahlt werden. Dies gilt aller-
dings nur, wenn wir diese Zinsen und Erträge nicht 

5. Ablaufstabilisator
5.1 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit vor 
dem vereinbarten Be ginn der Auszahlungsphase 
(Nr. 9) schriftlich einen Ablaufstabilisator zu wäh len. 
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annähe-
rung an den ver ein barten Beginn der Auszahlungs-
phase die Kapitalanlage durch eine oder mehrere 
risiko ärmere Anlagen ergänzt wird. Zum Beginn der 
Aus zah lungs phase soll die Wertsteigerungskompo-
nente vollständig in risiko är mere Investments über-
führt sein.

5.2 Der Ablaufstabilisator beginnt ab Annahme Ihres 
Antrags durch uns, frühestens jedoch 10 Jah re 
vor dem vereinbarten Beginn der Auszah lungs-
phase. Sie können ihn bis zu seinem Beginn wie der 
abwählen. Sie können den Ablaufstabilisator nicht 
wählen, falls Sie für die Kapitalanlage das Anlage-
konzept Balance ausgewählt haben.

5.3 Falls Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, ist 
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch 
der End zeit punkt für den Ablaufstabilisator. Dies 
kann dazu führen, dass ein bereits be gonnener 
Ablauf stabilisator vollständig ausgesetzt wird, bis 
wieder die 10-Jahresfrist vor dem neuen Beginn der 
Auszah lungs phase erreicht wird.

5.4 Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der 
möglichen Schwankungen des Altersvorsorgever-
mögens ab seinem Beginn und stellt keine Garan-
tie dar. Unabhängig von der Wahl des Ablaufstabili-
sators besteht in jedem Fall unsere Beitragszusage 
(Nr. 10).

Zusätzlich zum Ablaufstabilisator können Sie eine 
Höchststandssicherung (Nr. 6) wählen. Durch die 
alleinige Wahl des Ablaufstabilisators werden keine 
Höchststände abgesichert.

6. Höchststandssicherung
6.1 In den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten Be-
ginn der Auszah lungsphase können Sie eine Höchst-
stands sicherung Ihres Altersvorsorgevermö gens 
bis zum Beginn der Auszahlungsphase bean tragen. 
Wir werden uns zu diesem Zweck recht zeitig vor 
Beginn dieses Zeitraums mit Ihnen in Ver bindung 
setzen und Sie über die Einzelheiten der Höchst-
stands sicherung informieren. Sie können eine 
Höchst stands sicherung bis spätestens drei Monate 
vor Beginn der Auszahlungsphase schriftlich beauf-
tragen. Bei Wahl der Höchststandssi che rung wird 
Ihr Basis rentenvertrag defensiver aus gerichtet, d. h. 
das Altersvorsorgevermögen wird im Allgemeinen 
teil weise in risikoärmere An lagen umgeschichtet. 
Als End termin für die Höchst stands sicherung legen 
wir den vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase 
zu Grunde. Eine einmal gewählte Höchststandssi-
cherung können Sie nicht wieder abwählen.

6.2 Als erster Höchststand wird der Wert Ihres 
Alters vorsorgever mö gens zu dem Zeitpunkt fest-
geschrieben, den wir Ihnen für die Höchst stands-
si cherung bestätigt haben, frühestens jedoch 5 
Jahre vor dem Be ginn der Auszahlungsphase. Bis 
zum Beginn der Auszahlungsphase wird dann an 
den in Nr. 6.3 bestimmten Stichtagen ermittelt, ob 
Ihr Alters vor sorge vermögen einen neuen Höchsts-
tand erreicht hat. Kurswerte an anderen Tagen als 
diesen Stichtagen werden im Rahmen der Höchst-
stands si cherung nicht berücksichtigt.
 
6.3 Stichtag ist jeweils der fünfte Kalendertag eines 
jeden Monats. Sollte dieser Kalendertag kein Tag 
sein, an dem Geschäftsbanken in Luxem burg und 
Frankfurt am Main geöffnet sind, gilt als Stich-
tag der nächst folgende Kalendertag, an dem Ge-
schäfts banken in Luxemburg und Frank furt am 
Main geöffnet sind. Sofern an einem Stichtag ein 
Wert des Alters vorsorgevermögens ermittelt wird, 
der über dem Wert des bis herigen Höchststands 
liegt, wird dieser Wert als neuer Höchststand fest-
ge schrieben. Wenn der Wert des Altersvorsorge-
ver mögens an den Stich tagen den aktuellen 
Höchst stand nicht überschreitet, bleibt der aktuelle 
Höchst stand unverändert.

Der so bis zum Beginn der Auszahlungsphase er-
reichte Höchststand steht Ihnen für die Auszah-
lungsphase mindestens zur Verfügung. Den aktuell 
festgeschriebenen Höchststand können Sie den 
Informationen in Ihrem „Online-Zugang“ (Nr. 19) 
ent nehmen.

6.4 Wenn Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, wird 
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch 
als Endzeitpunkt der Höchststandsicherung festge-
legt. Dies kann dazu führen, dass die monatliche 
Er mittlung neuer Höchststände vorüber gehend 
aus gesetzt wird. Dies gilt so lange, bis wieder der 
Zeit punkt von 5 Jahren vor dem neuen Beginn der 
Aus zah lungsphase erreicht wird. Im diesem Fall 
bleibt der zuletzt festgeschriebene Höchststand bis 
zur Ermittlung neuer Höchststände unverändert.

6.5 Wenn der tatsächliche Beginn der Auszah-
lungs phase (Nr. 9.2) vor dem für die Höchststands-
si cherung vereinbarten Termin liegt, entfällt die 
Höchst standssicherung vollständig. Für die Aus-
zah lungs phase wird dann der jeweils aktuelle 
Gegen wert des Alters vorsorgevermögens zum 
tat säch lichen Beginn der Auszahlungsphase zu 
Grunde gelegt. Unabhängig von der Möglichkeit 
der Höchst standssicherung und dem jeweils fest-
ge schriebenen Höchststand besteht in jedem Fall 
unsere Beitragszusage (Nr. 10).

7. Übertragung auf einen anderen Anbieter
Während der Ansparphase sind Sie berechtigt, das ge-
bildete Altersvorsorge vermögen auf einen anderen 
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zur Erfüllung unserer Verpfl ichtungen aus diesem 
Vertrag benötigen.

Wir sind berechtigt, Kleinbetragsrenten in Anleh-
nung an § 93 Abs. 3 EStG abzufi nden.

11.2 Mit Beginn der Auszahlungsphase ver äußern 
wir das gebildete Alters vor sorge ver mö gen und 
ver wenden den Erlös als Einmal zahlung für den 
Ab schluss einer sofort beginnenden Renten-
ver si cherung. Vor Ren ten beginn wird die Leib-
rente auf Grundlage einer aner kannten Sterbe tafel 
be rechnet und dabei der während der Laufzeit der 
Rente gel ten de Zins faktor festgelegt.

Wir werden Sie vor Beginn der Auszahlungsphase 
über den gewählten Ver sicherungspartner informie-
ren. Das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und 
uns wird durch den Abschluss der Rentenversiche-
rung nicht berührt und bleibt bis zum Vertragsende 
(Nr. 16) bestehen.

12. Tod in der Auszahlungsphase
Sofern Sie in der Auszahlungsphase sterben, en-
det dieser Vertrag ohne weitere Leistungen, falls 
keine Hinterbliebenenversorgung (Nr. 13) ver einbart 
wurde.

13. Hinterbliebenenversorgung in der Auszah-
lungs phase

13.1 Sie können vor Beginn der Auszahlungsphase 
mit uns einen Zeit raum vereinbaren, in dem bei 
Ihrem Tod in der Auszahlungsphase eine Hinter-
bliebenenversorgung an die Hinterbliebenen nach 
Nr. 15 geleistet wird. Der für die Hinterbliebenen-
ver sorgung verfügbare Betrag entspricht dann der 
Summe jener abgezinsten Leibrenten, die in ihrer 
garan tierten Höhe nach Ihrem Tod bis zum Ablauf 
des verein barten Zeitraums noch gezahlt wor den 
wären.

13.2 Wir werden Sie über die Wahlmöglich keit 
der Hinterbliebenenver sorgung für die Aus zah-
lungs phase informieren. Dabei werden wir Ihnen 
eine Frist von mindestens sechs Wochen für die 
Aus übung Ihres Wahl rechts einräumen. Sofern Sie 
inner halb dieser Frist nicht von Ihrem Wahl recht 
Ge brauch machen, gehen wir davon aus, dass Sie 
die jenige Variante ge wählt haben, die wir Ihnen in 
unserer Mitteilung genannt haben. Auf diese Folge 
werden wir Sie in unserer Mitteilung gesondert hin-
weisen.

Sonstige Bestimmungen
14.  Ausschluss der Vererblichkeit, der Abtre-

tung und Übertragung
Die Ansprüche und Rechte aus diesem Basisrenten-
vertrag 
• können nicht vererbt werden,
• sind nicht übertragbar,
• sind nicht beleihbar,

• sind nicht veräußerbar und
• nicht kapitalisierbar.
•  Ferner besteht kein Anspruch auf Kapitalabfi ndung 

und
•  es besteht über die Rentenzahlung und die Hin-

terbliebenenversorgung hinaus kein Anspruch auf 
Auszahlung oder Abfi ndung.

Alle genannten Punkte gelten auch für die nach 
diesem Basisrentenvertrag erworbenen Anteile an 
Investmentfonds.

15. Hinterbliebenenversorgung
15.1 Im Falle Ihres Todes während der Anspar-
phase gewähren wir eine Hin ter blie be nen ver sor-
gung gemäß dieser Nr. 15. Bei Tod während der 
Aus zahlungsphase gewähren wir die Hinterblie be-
nen versorgung nur, wenn dies gemäß Nr. 13 vor-
her vereinbart worden ist. Die Hinterblie be nen ver-
sorgung erhält der Ehepart ner, mit dem Sie zum 
Zeit punkt Ihres Todes in gültiger Ehe verheiratet 
waren. Wenn Sie zum Zeitpunkt Ihres Todes nicht 
in gültiger Ehe verheira tet waren, erhalten Ihre 
Kinder die Hinter blie benenversorgung zu gleichen 
Teilen (zusammen mit dem Ehe part ner die „Hinter-
blie be nen“). Das ge schieht, wenn und solange die 
Kinder im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch stabe b) 
des Ein kommen steuer ge setzes berück sich ti gungs-
fähig sind. Darüber hinaus leisten wir keine Hinter-
bliebenenversorgung. Wenn also kein Ehe part ner 
oder kein berück sich tigungsfähiges Kind vor han-
den ist, erfolgt keine weitere Leistung aus diesem 
Vertrag.

15.2 Die Hinterbliebenenversorgung erfolgt, indem 
wir das gemäß Nr. 8.1 oder Nr. 13 erhaltene Alters-
vor sorge vermögen veräußern und den Erlös für den 
Abschluss einer sofort beginnenden Renten ver-
sicherung verwenden. Die Hinterblie be nen rente 
wird dem Ehepartner lebenslang bzw. den be rech-
tigten Kindern zeitlich befristet (Nr. 15.1) ausgezahlt.

15.3 Ihr Ehegatte kann schriftlich wählen, an Stelle 
dieser sofort begin nen den Hin ter blie be nen rente 
die Erlöse aus dem Altersvorsorgevermö gen auf 
ein en be stehenden oder neu abzuschließenden 
eigenen Basis renten ver trag zu über tragen. Dieser 
Ver trag muss hierbei die Anforderungen des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfüllen. Für die 
Über tra gung auf einen Basis rentenvertrag des 
Ehe gatten bei uns fallen keine neuen Ab schluss- 
und Vertriebskosten an.

15.4 Ihre anspruchsberechtigten Hinterbliebenen 
(Nr. 15.1) müssen uns Ihren Tod unverzüg lich anzeigen 
und nachweisen. Als geeigneter Nach weis gilt insbe-
sondere eine entsprechende Personen stands urkunde 
(z. B. Sterbeurkunde oder beglaubigte Abschrift 
der Sterbeurkunde). Der hinterbliebene Ehe gatte 
muss seine Anspruchsberechtigung insbesondere 
durch ein Stammbuch oder eine Heirat s urkunde 
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oder eine beglaubigte Abschrift dieser Doku mente 
nachweisen. Berück sichtigungsfähige Kinder müs-
sen uns dies ins besondere durch eine Geburts-
urkunde belegen. Sofern das Kind das 18. Lebens-
jahr bereits voll endet hat, kann der Nach weis der 
Berücksichtigungs fähigkeit im Sinne des § 32 Abs. 4 
EStG beispielsweise durch einen Aus bil dungs nach-
weis geführt werden.

Wenn diese Nachweise nicht innerhalb von zehn 
Jahren ab Eintritt Ihres Todes erbracht werden, er-
löschen die Rechte auf Hinterbliebenenver sor gung. 
Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 
derjenige, der eine Leistung aus dem Vertrag bean-
sprucht.

16. Kündigung und Beendigung des Basisren-
tenvertrages

16.1 Vorbehaltlich der Hinterbliebenenversorgung 
endet der Basisren tenvertrag mit Ihrem Tod.

16.2 Wenn Sie den Basisrentenvertrag vollständig 
kün digen, zahlen Sie bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase keine Beiträge mehr. Im Übrigen gilt 
der Vertrag aber weiter. Im Falle der vollständi-
gen Kündigung wird das bis zur Kündigung gebil-
dete Altersvorsorgevermögen nach Nr. 14 und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG behandelt. Eine 
Aus zahlung des Altersvorsorgevermögens ist 
nicht möglich. Eine außerordentliche Kündigung 
durch Sie betrachten wir ebenfalls als vollständige 
Kün digung.

16.3 Eine Teilkündigung des Basisrentenvertrages 
wird als Beitragsmin derung (Nr. 3.3) behandelt. 
Falls durch die Teilkündigung die regelmäßigen Bei-
träge unter die Mindesthöhe (Nr. 3.2) sinken, wer-
den wir diese Teilkündigung als vollständige Kün-
digung (Nr. 16.2) behandeln.

16.4 Eine ordentliche Kündigung des Basisrenten-
vertrages durch uns ist ausgeschlossen.

17. Kosten und Entgelte
17.1 Zur Abgeltung der Abschluss- und Vertriebs-
kos ten werden von jedem Ihrer einge hen den Alters-
vorsorgebeiträge Kosten in Höhe von 5 % abge zogen. 
Den um diese Abschluss- und Vertriebs kosten 
verminderten Beitrag verwenden wir zum Kauf von 
Anteilen zugunsten Ihres Basis renten vertrages. Wir 
berechnen keine gesonderten Aus gabeaufschläge 
für den Erwerb der Anteile.

Bei einem Anbieterwechsel zu uns (Nr. 3.6) entste-
hen Ihnen auf das übertragene Kapital bei uns keine 
neuen Abschluss- oder Vertriebskosten.

17.2 Die fondsbezogenen Kosten ergeben sich 
aus den geltenden Ver kaufs unterlagen (Verkaufs-
pros pekte und Vertragsbedingungen bzw. Sat zung / 

Verwaltungsreglement des jeweiligen Investment-
fonds) und werden dem jeweiligen Fonds unmittel-
bar belastet.

17.3 Für die Verwaltung des Basisrentenver-
trages erheben wir die im Abschnitt „Hinweise auf 
die Höhe der Entgelte und Kosten“ in Nr. 3 genann-
ten Entgelte und Kosten.

17.4 Für den Abschluss einer Rentenversicherung 
(Nr. 11.2) können weitere Kosten entstehen (zum 
Beispiel Verwaltungskosten des Versicherers). Wir 
erhalten keine Provisionen für den Abschluss der 
Rentenver sicherung.

18.  Jahresinformation über den Vertragsver-
lauf und die Jahresbescheinigung für das 
Finanz amt

18.1 Jahresinformation über den Vertragsverlauf
Wir werden Sie einmal jährlich schriftlich über fol-
gende Vorgänge und Fakten informieren :
•  die Verwendung der eingezahlten Altersvorsorge-

beiträge,
•  das bisher gebildete Kapital,
•  die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Ver-

triebskosten,
•  die Kosten für die Verwaltung des gebildeten 

Kapitals und gegebenenfalls die erwirtschafteten 
Erträge sowie

•  die Zusammensetzung des Depots.

18.2 Jahresbescheinigung
Wir erstellen jedes Jahr eine Bescheinigung über 
alle innerhalb eines Ka len der jahres gezahlten 
Beiträge. Diese Bescheinigung übermitteln wir 
elek tro nisch an die zuständigen Stellen. Sie sind 
ver pfl ichtet, uns bei Vertrags ab schluss Ihre Steuer-
Identifi  kationsnummer mitzuteilen. Als Zeitpunkt 
der Zah lung der Bei träge gilt der Tag des Eingangs 
auf unserem Konto.

18.3 Rentenbezugsmitteilung
Wenn in einem Jahr eine Leibrente gezahlt worden 
ist, sind wir verpfl ichtet, bis zum 1. März des fol-
gen den Jahres der zentralen Stelle (§ 81 EStG) be-
stimmte Daten des Leistungsempfängers (Sie oder 
ihre Hinterbliebenen) zu übermitteln. Zu diesen 
Daten gehören unter anderem
•  Ihre Identifi kationsnummer (§ 139 b der Abgabe-

nordnung),
•  Ihr Familienname, Vorname und Ihr Geburtsdatum 

sowie
•  der Zeitpunkt des Beginns und des Endes des 

jeweiligen Leistungsbezugs.

19. Online-Zugang
Wir richten Ihnen für den Basisrentenvertrag ein 
Online-Zugang ein und stellen Ihnen in dem elek-
t ronischen Postkorb Ihres Online-Zugangs sämt-
liche Infor mationen zu getätigten Um schich-
tungen / Umsätzen (ein schließ lich Einzahlungen) 

zur Erfüllung unserer Verpfl ichtungen aus diesem 
Vertrag benötigen.

Wir sind berechtigt, Kleinbetragsrenten in Anleh-
nung an § 93 Abs. 3 EStG abzufi nden.

11.2 Mit Beginn der Auszahlungsphase ver äußern 
wir das gebildete Alters vor sorge ver mö gen und 
ver wenden den Erlös als Einmal zahlung für den 
Ab schluss einer sofort beginnenden Renten-
ver si cherung. Vor Ren ten beginn wird die Leib-
rente auf Grundlage einer aner kannten Sterbe tafel 
be rechnet und dabei der während der Laufzeit der 
Rente gel ten de Zins faktor festgelegt.

Wir werden Sie vor Beginn der Auszahlungsphase 
über den gewählten Ver sicherungspartner informie-
ren. Das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und 
uns wird durch den Abschluss der Rentenversiche-
rung nicht berührt und bleibt bis zum Vertragsende 
(Nr. 16) bestehen.

12. Tod in der Auszahlungsphase
Sofern Sie in der Auszahlungsphase sterben, en-
det dieser Vertrag ohne weitere Leistungen, falls 
keine Hinterbliebenenversorgung (Nr. 13) ver einbart 
wurde.

13. Hinterbliebenenversorgung in der Auszah-
lungs phase

13.1 Sie können vor Beginn der Auszahlungsphase 
mit uns einen Zeit raum vereinbaren, in dem bei 
Ihrem Tod in der Auszahlungsphase eine Hinter-
bliebenenversorgung an die Hinterbliebenen nach 
Nr. 15 geleistet wird. Der für die Hinterbliebenen-
ver sorgung verfügbare Betrag entspricht dann der 
Summe jener abgezinsten Leibrenten, die in ihrer 
garan tierten Höhe nach Ihrem Tod bis zum Ablauf 
des verein barten Zeitraums noch gezahlt wor den 
wären.

13.2 Wir werden Sie über die Wahlmöglich keit 
der Hinterbliebenenver sorgung für die Aus zah-
lungs phase informieren. Dabei werden wir Ihnen 
eine Frist von mindestens sechs Wochen für die 
Aus übung Ihres Wahl rechts einräumen. Sofern Sie 
inner halb dieser Frist nicht von Ihrem Wahl recht 
Ge brauch machen, gehen wir davon aus, dass Sie 
die jenige Variante ge wählt haben, die wir Ihnen in 
unserer Mitteilung genannt haben. Auf diese Folge 
werden wir Sie in unserer Mitteilung gesondert hin-
weisen.

Sonstige Bestimmungen
14.  Ausschluss der Vererblichkeit, der Abtre-

tung und Übertragung
Die Ansprüche und Rechte aus diesem Basisrenten-
vertrag 
• können nicht vererbt werden,
• sind nicht übertragbar,
• sind nicht beleihbar,

• sind nicht veräußerbar und
• nicht kapitalisierbar.
•  Ferner besteht kein Anspruch auf Kapitalabfi ndung 

und
•  es besteht über die Rentenzahlung und die Hin-

terbliebenenversorgung hinaus kein Anspruch auf 
Auszahlung oder Abfi ndung.

Alle genannten Punkte gelten auch für die nach 
diesem Basisrentenvertrag erworbenen Anteile an 
Investmentfonds.

15. Hinterbliebenenversorgung
15.1 Im Falle Ihres Todes während der Anspar-
phase gewähren wir eine Hin ter blie be nen ver sor-
gung gemäß dieser Nr. 15. Bei Tod während der 
Aus zahlungsphase gewähren wir die Hinterblie be-
nen versorgung nur, wenn dies gemäß Nr. 13 vor-
her vereinbart worden ist. Die Hinterblie be nen ver-
sorgung erhält der Ehepart ner, mit dem Sie zum 
Zeit punkt Ihres Todes in gültiger Ehe verheiratet 
waren. Wenn Sie zum Zeitpunkt Ihres Todes nicht 
in gültiger Ehe verheira tet waren, erhalten Ihre 
Kinder die Hinter blie benenversorgung zu gleichen 
Teilen (zusammen mit dem Ehe part ner die „Hinter-
blie be nen“). Das ge schieht, wenn und solange die 
Kinder im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch stabe b) 
des Ein kommen steuer ge setzes berück sich ti gungs-
fähig sind. Darüber hinaus leisten wir keine Hinter-
bliebenenversorgung. Wenn also kein Ehe part ner 
oder kein berück sich tigungsfähiges Kind vor han-
den ist, erfolgt keine weitere Leistung aus diesem 
Vertrag.

15.2 Die Hinterbliebenenversorgung erfolgt, indem 
wir das gemäß Nr. 8.1 oder Nr. 13 erhaltene Alters-
vor sorge vermögen veräußern und den Erlös für den 
Abschluss einer sofort beginnenden Renten ver-
sicherung verwenden. Die Hinterblie be nen rente 
wird dem Ehepartner lebenslang bzw. den be rech-
tigten Kindern zeitlich befristet (Nr. 15.1) ausgezahlt.

15.3 Ihr Ehegatte kann schriftlich wählen, an Stelle 
dieser sofort begin nen den Hin ter blie be nen rente 
die Erlöse aus dem Altersvorsorgevermö gen auf 
ein en be stehenden oder neu abzuschließenden 
eigenen Basis renten ver trag zu über tragen. Dieser 
Ver trag muss hierbei die Anforderungen des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfüllen. Für die 
Über tra gung auf einen Basis rentenvertrag des 
Ehe gatten bei uns fallen keine neuen Ab schluss- 
und Vertriebskosten an.

15.4 Ihre anspruchsberechtigten Hinterbliebenen 
(Nr. 15.1) müssen uns Ihren Tod unverzüg lich anzeigen 
und nachweisen. Als geeigneter Nach weis gilt insbe-
sondere eine entsprechende Personen stands urkunde 
(z. B. Sterbeurkunde oder beglaubigte Abschrift 
der Sterbeurkunde). Der hinterbliebene Ehe gatte 
muss seine Anspruchsberechtigung insbesondere 
durch ein Stammbuch oder eine Heirat s urkunde 
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oder zu Bestands ver änderungen auf den Invest-
ment konten (die „Abrechnungs informationen“) zur 
Verfügung. Sie können diese Informationen unter 
der Adresse www.dws.de jederzeit durch die Ein-
gabe einer PIN / TAN Kombination abrufen, die Ihnen 
von uns nach Eröff nung Ihres Basisrentenvertrages 
zugesandt wird. Sie haben die Mög lich keit, diesen 
Versandweg jederzeit zu ändern und sich die Ab-
rech nungs informationen auf dem Postweg zusen-
den zu lassen. Auch für uns ist der Online-Zugang 
Service jederzeit widerrufl ich. Für Sie gelten bei der 
Nut zung des Online-Zugangs die Mitwirkungspfl ich-
ten nach den Allge mei nen Geschäfts be dingungen 
für DWS Depots. So haben Sie die in dem On line-
Zugang ein gestellten Abrechnungsinformationen auf 
ihre Rich tig keit und Voll ständigkeit zu überprüfen. 
Diese gelten mit allen gesetz lichen und ver traglich 
vereinbarten Folgen am dritten Tag nach dem Preis-
tag der je wei ligen Transaktion als zugegegangen. 
Der Preistag ist das Datum, mit dem diese Transak-
tion in Ihrem Online-Zugang angezeigt wird. Etwaige 
Ein wen dungen sind von Ihnen unverzüglich, spätes-
tens jedoch inner halb von sechs Wochen nach Zu-
gang der Information im elektroni schen Postkorb 
Ihres Online-Zugangs schriftlich zu erheben. Zusätz-
lich gelten die in der Online-An wendung hinterleg-
ten Nutzungsbedingungen.

20. Änderung dieser Bedingungen
Wir behalten uns eine Änderung dieser Bedingun-
gen vor, sofern eine solche wegen rechtlicher Ver-
än derungen erforderlich ist. Wir ändern die Be din-
gungen, um das Gleichgewicht von Leistung und 
Gegen leistung wieder her zustellen bzw. die Über-
ein stimmung mit den Anforderungen des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG zu sichern.

Eine solche Änderung geben wir Ihnen schriftlich 
bekannt. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn 
Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe der Änderung schriftlich widersprechen.

21. Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS 
Depots

In Ergänzung der Besonderen Bedingungen für die 
DWS BasisRente Premium gelten die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der 
jeweils gültigen Fassung, soweit sie den Regelun-
gen des zertifi zierten Basisrentenvertrages DWS 
BasisRente Premium und den Vorschriften des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifi zierungsgesetzes in der 
zum Zeitpunkt des Abschlusses maßgeblich gelten-
den Fassung nicht widersprechen.

22. Salvatorische Klausel
Wenn einzelne Teile dieser Besonderen Bedingun-
gen rechtlich unwirksam sind oder werden, dann 
sind die übrigen Bedingungen und der Vertrag in 
seinem sonstigen Inhalt davon nicht betroffen. 
Wenn eine Be stim mung dieser Bedingungen oder 
des Vertrags rechtlich unwirksam ist oder wird, 

dann werden wir diese unwirksame Bestimmung 
durch eine zulässige ersetzen, und zwar durch eine 
Bestimmung, die der unwirksamen wirtschaftlich 
und inhaltlich am nächsten kommt.

Stand : Dezember 2013

Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten

1.  Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen im 
Rahmen dieses Basisrentenvertrags folgende 
Kosten an, die dem jeweiligen Fonds direkt ent-
nommen werden :

 
Aktuell werden dem jeweiligen Fonds jährlich fol-
gende Kostenpauschalen entnommen :

Wertsteigerungskomponente
DWS Vorsorge Dachfonds** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance** 1,15 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus**  1,15 %

Kapitalerhaltungskomponente
DWS Euro Reserve 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 1 Y 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds 
ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Ver-
kaufsprospekt. Die Anlage erfolgt dabei jeweils 
auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts 
und der zu diesem Zeitpunkt geltenden Vertrags-
bedingungen bzw. der geltenden Satzung / Ver-
waltungsreglement des Investmentfonds.

Eine Ergänzung der vorstehenden Fondspa-
lette um einen oder mehrere Rentenfonds sowie 
einen Geldmarktfonds und / oder Geldmarkt fonds 
mit kurzer Laufzeitstruktur ist grund sätz lich vor-
gesehen. Dabei handelt es sich um solche Ren-
ten fonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten 
zwischen einem Jahr und der maximal zu ver ein-
ba renden Laufzeit der Anspar phase nach dem 
Vor bild der bereits vorhandenen DWS Vorsorge 
Renten fonds anlegen.

Die Entscheidung, Beiträge in einen Fonds der 
Fonds palette an zulegen, bestimmt sich nach 
dem fi nanz mathematischen Modell, das Kern-
bestand teil des Produktkonzeptes ist. Dieses 
Modell veran lasst die Anlageentscheidungen 
auto ma tisiert. Es gibt vor, zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Umfang Fonds aus der zur Verfü-
gung ste henden Fondspalette erworben werden. 
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Sofern das System vorgibt, dass einer der Fonds 
nicht mehr benötigt wird, werden wir diesen 
Fonds aus der Fondspalette herausnehmen.

Bei Antragstellung können Sie für die Kapital an-
lage das Anlage konzept Balance auswählen. 
Dann erfolgt die Anlage der Wertsteigerungs-
kompo nente aus schließlich in den DWS Vorsorge 
Dach fonds Balance bzw. den DWS Vorsorge 
Dach fonds Balance Plus.**

2.  Falls während der Vertragslaufzeit Steuerrechts-
änderungen zulasten eines oder mehrerer in der 
Fondspalette enthal te nen Invest mentfonds ein-
treten, sind wir berechtigt, die von der Steuer-
rechtsänderung betroffenen Investmentfonds 
durch andere Investmentfonds, zu ersetzen. 
Diese Fonds müssen im Wesent lichen die glei-
che Anlagepolitik verfolgen und von der Steuer-
rechts änderung nicht oder nicht in dem Maße 
betroffen sein. Wir dürfen diese Fonds nur er-
setzen, wenn eine solche Ersetzung unter Ab-
wä gung der beiderseitigen Interessen für Sie 
zumutbar ist.

3.  Das Entgelt für Verwaltung dieses Basis-
renten vertrages liegt derzeit bei 18,- EUR pro 
ange fangenem Kalenderjahr. Wir werden das 
Entgelt in Zukunft verändern und am Verbraucher-
preis index für Deutschland ausrichten. Den Ver-
braucher preisindex veröffentlicht das Statis-
tische Bundesamt (siehe www.destatis.de). Der 
Index gibt Auskunft darüber, wie sich die Preise 
von Waren und Dienstleistungen, die von priva-
ten Haushalten zu Konsumzwecken gekauft wer-
den, von Jahr zu Jahr entwickeln.

Je nachdem wie sich der Verbraucherpreis index 
ent wickelt, erhöhen oder verringern wir das Ent-
gelt. Dazu ermitteln wir im Juli eines jeden Jah-
res, beginnend mit Juli 2014, das Verhältnis des 
aktuellen Verbraucherpreisindex zu dem Index 
aus Juli 2013. Der so ermittelte Wert, der die 
Preis veränderung seit Juli 2013 darstellt, wird mit 
dem Basisentgelt aus 2013 von EUR 18,- multipli-
ziert. Wenn das Ergebnis das zum Berechnungs-
zeitpunkt geltende Entgelt um mindestens einen 
vollen Euro über- oder unterschreitet, werden 
wir das Entgelt um diesen Betrag erhöhen oder 
verringern. Wir werden dabei nur volle Euro-
beträge (d. h. ohne Nachkommastellen) berück-
sichtigen.

Sollte der Verbraucherpreisindex für Deutschland 
durch einen anderen Index ersetzt oder das 
Basis jahr des Index verändert werden, so wer den 
wir die Parameter für die Be rech nung des Ent-
gelts entsprechend anpassen. Diese An pas sung 
erfolgt so, dass eine kontinuierliche Fort führung 
des be schriebenen Mechanismus sicher gestellt 
wird.

Wir informieren Sie über das neue Entgelt je-
weils in der nächs ten Jahresdepotaufstellung. 
Das neue Entgelt wird jeweils im darauf folgen-
den Dezember Ihrem Basisrentenvertrag ent-
nommen. Ausnahme : Wenn sich Ihr Vertrag be-
reits in der Aus zah lungsphase befi ndet, wird das 
Entgelt monatlich in gleichen Teilen bzw. bei Jah-
resrenten jährlich von der gezahlten Leib rente 
abgezogen.

Wie wir bei jeder Berechnung des Entgelts vor-
gehen, verdeutlichen wir Ihnen anhand eines Re-
chenbeispiels für das Jahr 2020 :

1.  Wir ermitteln das Verhältnis des Ver brau-
cher preis index von Juli 2020 zum Index von 
Juli 2013.
Zum Beispiel 119 im Juli 2020 zu 106 im 
Juli 2013 : 
119 / 106 = 1,12 EUR.

2.  Dieses Verhältnis multiplizieren wir mit 
dem Entgelt aus dem Jahr 2013 in Höhe 
von 18,00 Euro.

 Was können wir daran erkennen ?
  Wie hoch das Entgelt sein müsste, wenn es 

sich wie die Verbraucherpreise ent wickelt 
hätte :

 1,12 x 18,00 = 20,21 EUR.

3.  Wir vergleichen das Ergebnis dieser Rech-
nung mit dem in 2020 aktuellen Ent gelt 
(zum Beispiel 19,00 Euro).

 20,21 - 19,00 = (+) 1,21 EUR.

4.  Unterscheidet sich das Ergebnis um mehr 
als einen Euro vom aktuellen Entgelt, passen 
wir das Entgelt um den Unter schieds betrag 
an.

 Wir übernehmen nur ganze Eurobeträge.
 1,21 Euro > 1 Euro.

5.  Neues Entgelt : 
 19,00 + 1,21 = 20,00 EUR.

4. Die Entgelte, Auslagen und Kosten können wir 
mit Zahlungen verrechnen oder durch den Ver-
kauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in ent-
sprechender Höhe decken.

5. Die Entgelte verstehen sich jeweils einschließ-
lich Mehrwertsteuer.

Stand : Dezember 2013

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de

**  Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten : 
DWS Vorsorge Premium ; DWS Vorsorge Premium Plus ; DWS Vorsorge Premium Balance ; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.

oder zu Bestands ver änderungen auf den Invest-
ment konten (die „Abrechnungs informationen“) zur 
Verfügung. Sie können diese Informationen unter 
der Adresse www.dws.de jederzeit durch die Ein-
gabe einer PIN / TAN Kombination abrufen, die Ihnen 
von uns nach Eröff nung Ihres Basisrentenvertrages 
zugesandt wird. Sie haben die Mög lich keit, diesen 
Versandweg jederzeit zu ändern und sich die Ab-
rech nungs informationen auf dem Postweg zusen-
den zu lassen. Auch für uns ist der Online-Zugang 
Service jederzeit widerrufl ich. Für Sie gelten bei der 
Nut zung des Online-Zugangs die Mitwirkungspfl ich-
ten nach den Allge mei nen Geschäfts be dingungen 
für DWS Depots. So haben Sie die in dem On line-
Zugang ein gestellten Abrechnungsinformationen auf 
ihre Rich tig keit und Voll ständigkeit zu überprüfen. 
Diese gelten mit allen gesetz lichen und ver traglich 
vereinbarten Folgen am dritten Tag nach dem Preis-
tag der je wei ligen Transaktion als zugegegangen. 
Der Preistag ist das Datum, mit dem diese Transak-
tion in Ihrem Online-Zugang angezeigt wird. Etwaige 
Ein wen dungen sind von Ihnen unverzüglich, spätes-
tens jedoch inner halb von sechs Wochen nach Zu-
gang der Information im elektroni schen Postkorb 
Ihres Online-Zugangs schriftlich zu erheben. Zusätz-
lich gelten die in der Online-An wendung hinterleg-
ten Nutzungsbedingungen.

20. Änderung dieser Bedingungen
Wir behalten uns eine Änderung dieser Bedingun-
gen vor, sofern eine solche wegen rechtlicher Ver-
än derungen erforderlich ist. Wir ändern die Be din-
gungen, um das Gleichgewicht von Leistung und 
Gegen leistung wieder her zustellen bzw. die Über-
ein stimmung mit den Anforderungen des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG zu sichern.

Eine solche Änderung geben wir Ihnen schriftlich 
bekannt. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn 
Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe der Änderung schriftlich widersprechen.

21. Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS 
Depots

In Ergänzung der Besonderen Bedingungen für die 
DWS BasisRente Premium gelten die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der 
jeweils gültigen Fassung, soweit sie den Regelun-
gen des zertifi zierten Basisrentenvertrages DWS 
BasisRente Premium und den Vorschriften des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifi zierungsgesetzes in der 
zum Zeitpunkt des Abschlusses maßgeblich gelten-
den Fassung nicht widersprechen.

22. Salvatorische Klausel
Wenn einzelne Teile dieser Besonderen Bedingun-
gen rechtlich unwirksam sind oder werden, dann 
sind die übrigen Bedingungen und der Vertrag in 
seinem sonstigen Inhalt davon nicht betroffen. 
Wenn eine Be stim mung dieser Bedingungen oder 
des Vertrags rechtlich unwirksam ist oder wird, 

dann werden wir diese unwirksame Bestimmung 
durch eine zulässige ersetzen, und zwar durch eine 
Bestimmung, die der unwirksamen wirtschaftlich 
und inhaltlich am nächsten kommt.

Stand : Dezember 2013

Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten

1.  Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen im 
Rahmen dieses Basisrentenvertrags folgende 
Kosten an, die dem jeweiligen Fonds direkt ent-
nommen werden :

 
Aktuell werden dem jeweiligen Fonds jährlich fol-
gende Kostenpauschalen entnommen :

Wertsteigerungskomponente
DWS Vorsorge Dachfonds** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance** 1,15 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus**  1,15 %

Kapitalerhaltungskomponente
DWS Euro Reserve 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 1 Y 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds 
ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Ver-
kaufsprospekt. Die Anlage erfolgt dabei jeweils 
auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts 
und der zu diesem Zeitpunkt geltenden Vertrags-
bedingungen bzw. der geltenden Satzung / Ver-
waltungsreglement des Investmentfonds.

Eine Ergänzung der vorstehenden Fondspa-
lette um einen oder mehrere Rentenfonds sowie 
einen Geldmarktfonds und / oder Geldmarkt fonds 
mit kurzer Laufzeitstruktur ist grund sätz lich vor-
gesehen. Dabei handelt es sich um solche Ren-
ten fonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten 
zwischen einem Jahr und der maximal zu ver ein-
ba renden Laufzeit der Anspar phase nach dem 
Vor bild der bereits vorhandenen DWS Vorsorge 
Renten fonds anlegen.

Die Entscheidung, Beiträge in einen Fonds der 
Fonds palette an zulegen, bestimmt sich nach 
dem fi nanz mathematischen Modell, das Kern-
bestand teil des Produktkonzeptes ist. Dieses 
Modell veran lasst die Anlageentscheidungen 
auto ma tisiert. Es gibt vor, zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Umfang Fonds aus der zur Verfü-
gung ste henden Fondspalette erworben werden. 
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Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vor-
schriften gelten nur für Anleger, die in der Bundes-
re pu blik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind.

Ansparphase
Die steuerliche Förderung der durch den An leger 
in der Anspar phase zugunsten des DWS Basis-
Rente Premium-Ver trages geleisteten Vor sor ge auf-
wen dungen hängt sowohl von der Höhe der Bei-
trags zah lun gen als auch vom Gesamtbetrag der 
Ein künfte des Anlegers ab.

Die auf den DWS BasisRente Premium-Vertrag 
geleisteten Vor sorge  auf  wen dungen können – der 
Höhe nach be schränkt – als Sonder aus gaben be rück-
sichtigt werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe b) 
EStG), soweit der maß gebliche Höchst betrag nicht 
über schritten wird. Der Sonder aus gabe nab zug setzt 
die Einwilligung des Anlegers in die Übermittlung 
bestimmter Daten voraus. Der Anleger kann im 
Jahre 2014 geleis tete Vor sorge  auf  wen dungen i. S. d. 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG, maximal jedoch einen Betrag 
von 20.000,- EUR bei Einzel veranlagung bzw. 
40.000,- EUR bei zusammen   ver an lag ten Ehe gatten 
(Höchst betrag), zu 78 % als Sonder  ausgaben berück-
sichtigen. Der für den Ansatz der Vor sorge auf  wen-
dungen maß gebliche Prozent satz erhöht sich jährlich 
um 2 Prozent punkte, so dass ab 2025 Vor  sorge auf-
wen dungen zu 100 % – vorbehaltlich der Höchst-
betrag beschränkung – angesetzt werden können. Ein 
in den Vor sorge  auf wendungen enthaltener steuer-
freier Arbeitgeberanteil bzw. ein diesem gleich  -
gestell ter steuer freier Zuschuss des Arbeitgebers 
ist dem Betrag der Vor sorgeaufwendungen hinzu -
zuaddieren, nach Anwen dung des Prozent satzes 
jedoch in voller Höhe wieder abzu  ziehen. Eine ab  wei-
chende Be rechnung der anzurechnenden Vorsorge-
auf wen dungen als Son der   aus gabe kann sich aus 
der Anwendung der Günstigerprüfung (§ 10 Abs. 4 a 
EStG) er geben, die im Rah men der Ver  an lagung zur 
persönlichen Ein  kommensteuer von Amts wegen 
durch geführt wird.

Der Höchstbetrag ist für Anleger, die während des 
ganzen oder eines Teils des Kalender jahres in der 
gesetz lichen Renten ver sicherung ver si che rungs frei 
oder auf Antrag des Arbeitgebers von der Ver si-
cherungs pflicht be freit waren und denen für den Fall 
des Ausscheidens aus der Beschäfti gung aufgrund 
des Beschäf tigungs  ver hält nisses eine lebens-
läng liche Ver sorgung bzw. eine ent sprechende 
Ab findung zusteht oder die in der ge setz lichen 
Renten versicherung nachzuversichern sind, um 
einen fikti ven Gesamt beitrag zur allgemeinen 
Renten versicherung zu kürzen. Die selbe Kürzung 
ist für Anleger vor zunehmen, die nicht der gesetz-
lichen Ren ten versicherungspflicht unterliegen, eine 

Berufs tätig keit aus geübt und im Zu sammenhang 
damit aufgrund vertraglicher Vereinbarungen An wart-
schafts rechte auf eine Alters vorsorge er worben 
haben sowie An leger, bei denen eine betrieb liche 
Alters vor sorge im Zusammenhang mit einem im 
be tref fenden Veran la gungs zeitraum beste henden 
Dienst ver hältnis zu gesagt worden ist oder Anleger, 
welche Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 4 EStG beziehen und 
die ganz oder teil weise ohne eigene Beitrags leis tung 
einen An spruch auf Alters ver sorgung erwerben.

Vorsorgeaufwendungen, welche in unmittelbarem 
wirt schaftlichen Zusam men hang mit steuerfreiem 
Arbeits lohn stehen, können nicht im Rahmen des 
Son der ausgabenabzuges geltend ge macht werden. 
Weiter hin ist zu beachten, dass für die steuer liche 
Abzieh barkeit der Beiträge zu privaten Basis ren ten-
ver trägen nach Auffassung der Finanzverwaltung 
grund sätzlich Personen identität zwischen Bei trags-
zahler, abgesicherter Person und Leis tungs em-
pfänger bestehen muss.

Die In anspruchnahme der steuerlichen Förderung 
von Einzahl ungen in Basis renten verträge ist nur 
im Rahmen der persönlichen Veranlagung zur Ein-
kommen steuer auf Basis einer Ein kommen steuer-
er klä rung möglich.

Auszahlungsphase
Leistungen aus dem DWS BasisRente Premium-
Vertrag werden auf Grund lage der Auffassung der 
Finanz ver wal  tung (BMF-Schreiben vom 13.09.2010 
zur einkommensteuerlichen Be handlung von Vor-
sorge auf wen dungen und Alters vorsorge be zügen, 
Rz. 133) in der Regel erst in der Aus zahlungs-
phase („nach gelagerte Be steuerung“) als son-
stige Einkünfte in Form von Leib renten zah lungen 
(§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Doppel buch stabe 
aa) EStG) besteuert. Die Be steuerung in der 
Auszahlungsphase ist unabhängig davon, ob oder 
inwie weit Vor sorge auf wen dungen in der An spar-
phase tatsächlich steuer lich als Sonder aus gaben 
berücksichtigt worden sind. Der Umfang der 
Be steuerung richtet sich nach dem steuer pflich-
tigen Anteil des Jahres betrags der Rente (Summe 
der jährlichen Leis tungen aus dem DWS BasisRente 
Pre mium-Vertrag in der Aus zah lungs phase). In der 
Aus zahlungsphase kommt der Werbungs kosten-
pausch betrag nach § 9 a Satz 1 Nr. 3 EStG in Höhe 
von derzeit 102,- EUR zum Ansatz.

Bemessungsgrundlage für den der Besteuerung unter-
liegenden Anteil ist der sog. Jahresbetrag der Rente, 
d. h. die Summe der im Kalenderjahr zugeflossenen 
Leistungen aus dem DWS BasisRente Premium-
Vertrag (Rentenbeträge) einschließlich der gegebe-
nenfalls bei der Auszahlung ein be hal tenen eigenen 
Beitragsanteile zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften
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Die so ermittelten Leistungen aus dem DWS 
Basis Rente Premium-Ver trag sind mit Beginn der 
Aus zah lungs phase abzüglich eines fixen steuer-
freien Anteils steuerpflichtig. Der steuerfreie Anteil 
be rech net sich als Differenz betrag aus dem Jahres-
betrag der Rente und dem auf den Jahres betrag 
der Rente ent fallenden steuer pflichtigen Anteil der 
Rente. Der für den steuerpflichtigen Anteil anzu-
wen dende Prozent satz bestimmt sich nach dem 
Jahr des Rentenbeginns (Beginn der Aus zah lungs-
phase). Bei im Jahre 2015 beginnender Aus zah-
lungsphase beträgt der Be steuerungsanteil 70 %. 
Dieser Prozent satz erhöht sich bis zum Jahre 2020 
um jeweils 2 Prozent punkte pro Jahr, danach bis 
zum Jahre 2040 um jeweils 1 Prozent punkt, so 
dass erst mals ab 2040 der Jahres betrag der Rente 
zu 100 % als steuerpflichtig anzu setzen ist. Der 
er mittelte steuerfreie Anteil der Rente ist auf die 
ge samte Lauf zeit des Rentenbezugs an zu wenden. 
Der steuerfreie Teil der Rente wird in dem Jahr 
er mittelt, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt. 
Der steuerfrei bleibende Teil der Rente wird in 
einem lebens lang geltenden absoluten Freibetrag 
fest ge schrieben, was zur Folge hat, dass regelmä-
ßige Rentenanpassungen in spä teren Jahren voll 
be steuert werden. Der im Jahr des Beginns des 
Ren ten bezugs steuer pflichtige Teil der Rente ist 
durch Anwen dung des vom Zeit punkt des Beginns 
der Aus zah lungs phase abhängigen Prozentsatzes 
auf die Summe der im Jahr des Beginns des Ren-
ten bezugs gezahl ten Renten zu ermitteln.

Vertragswidrige Verwendung
Verwendet der Anleger die auf den DWS BasisRente 
Premium-Vertrag ge leisteten Vor sorge auf wen-
dun gen vertrags widrig, indem er z. B. den DWS 
Basis Rente Premium-Vertrag in der Anspar phase in 
einen nicht den Anfor derungen von § 10 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 1 Buchstabe b) EStG entsprechenden Vertrag 
um wandelt, sind die infolge der Umwan dlung als 
em pfangen geltenden Leistungen nach Auffassung 
der Finanz verwaltung in diesem Zeit punkt als sonsti-
ge Ein künfte (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Doppel -
buch stabe aa) EStG) zu ver steuern. Bei Missbrauch 
von recht lichen Ge  staltungsmöglichkeiten i. S. v. 
§ 42 Abgabe n ordnung, den die Finanz verwaltung 
z. B. in dem Fall annimmt, dass der Anleger den 
DWS Basis Rente Premium-Vertrag inner halb kur-
zer Zeit nach Ver trags ab schluss ohne ersichtlichen 
nicht-steuer lichen Grund in einen nicht den An for-
derungen von § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buch stabe b) 
EStG entsprechenden Vertrag um wandelt, wird die 
Finanz  verwaltung den Sonder aus gaben  abzug rück-
wir kend versagen.

Umwandlung eines bei einem anderen 
Anbieter abgeschlossenen Basis ver sor gungs-
vertrags in einen DWS BasisRente Premium-
Vertrag und um ge kehrt
Die Übertragung eines bei einem anderen Anbieter 
nach dem 31.12.2004 ab ge schlossenen Basis ver-
sor gungs  vertrags, der die Voraussetzungen von § 
10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe b) EStG erfüllt, 
auf einen DWS Basis Rente Premium-Vertrag gilt 
auf Grund lage der Auf fassung der Finanz ver wal-
tung nicht als vertrags widrige Ver wen dung des 
ur sprünglichen Basis ver sorgungs vertrags. Die 
An rechnung der Versicherungs leis tung auf den 
DWS BasisRente Premium-Vertrag ist auf Grund-
lage des BMF-Schreiben vom 13.09.2010 zur ein-
kommen steuerlichen Be hand lung von Vor sorge  auf-
wen dungen und Altersvorsorgebezügen (Rz. 150), 
auch nicht als Zufluss von Ein künf ten anzu sehen 
und unter liegt daher im Über tra gungs zeit punkt 
nicht der Besteuerung. Dies gilt für die Um wand-
lung eines DWS BasisRente Premium-Ver trages 
in einen Basis ver sor gungs ver trag eines anderen 
An bie ters entsprechend.

Einnahmen aus der Übertragung oder 
Veräußerung von Fondsanteilen auf grund 
Tod eines Anlegers
Für Einnahmen bzw. Vermögenswerte, welche die 
DWS aus der Über tra gung oder Veräußerung von 
Fonds anteilen aufgrund des Todes eines Anlegers 
den übrigen Anlegern zuführt, fällt nach Ansicht 
der Finanz ver wal tung mit Blick auf die persönlichen 
Freibeträge der Erwerber keine Erb schaftsteuer an.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der 
der zeit bekannten Rechts lage. Es kann keine 
Ge währ dafür übernommen werden, dass sich 
die steuerliche Beurteilung durch Gesetz ge-
bung, Rechts pre chung oder Erlasse der Finanz-
ver waltung nicht ändert. Solche Än der ungen 
können auch rückwirkend eingeführt werden 
und die oben be schriebenen steuerlichen Folgen 
nach teilig beeinflussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den 
An spruch, sämtliche steuer liche Aspekte zu 
be handeln, die aufgrund der persönlichen 
Um stände des einzelnen Anlegers von Be deu-
tung sein können. Inte res sierten Anlegern wird 
daher em pfoh len, sich von einem Ange hö ri gen 
der steuer beratenden Berufe beraten zu lassen.
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Deutsche Asset & Wealth Management 
Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178 – 190 • D - 60327 Frankfurt am Main
Postanschrift : D-60612 Frankfurt am Main
Tel. : +49 69 910 - 12381 • Fax : +49 69 910 - 19050
E-Mail : info@dws.de • Internet : www.dws.de

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108
D - 53117 Bonn
Internet : www.bafi n.de

Eintragung ins Handelsregister

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifi kationsnummer

DE 811 248 289

Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für diesen Vertrag und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

Maßgebliche Rechtsordnung/maßgeblicher Gerichtsstand

Für die Eröffnung des DWS Depots und die gesamte 
Geschäftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an das Büro 
der Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V., Unter den Linden 42 in D-10117 Berlin, 
Tel. : +49 30 6449046 - 0, Fax : +49 30 6449046 - 29, wenden.
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
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KD_AV_1 Anleger

Kundendaten (bitte nur in Druckbuchstaben ausfüllen !)

Staatsangehörigkeit

Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Abweichender Geburtsname Steuer-Identifikationsnummer

Geburtsort Geburtsland

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Beruf

Adresszusatz

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)

Land Postleitzahl Wohnort

–

Anrede Name

1-Herr
2-Frau

Ansparphase
Dieser Basisrentenvertrag investiert für Sie automatisiert nach einem finanzmathematischen Modell in ein oder mehrere Investmentfonds. Auf die Kapitalanlage können Sie 
deshalb keinen Einfluss nehmen.

Die Kapitalanlage besteht aus zwei Teilen :

1. Ein oder mehrere Dachfonds, die in risikoreichere Anlagen investieren (z. B. Aktien oder Aktienfonds). Das ist die Wertsteigerungskomponente.

2.  Ein oder mehrere auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anleihefonds und geldmarktnahe Fonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur. Das ist die Kapital er hal tungs-
kom po nente.

Die für diesen Basisrentenvertrag zur Verfügung stehenden Investmentfonds ergeben sich aus der Fondspalette, die Sie unter „Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten“ 
finden. Die Investmentfonds können nur unter den dort genannten Voraussetzungen geändert werden. Wie die Investmentfonds jeweils gewichtet werden, bestimmt das 
finanz mathematische Modell.

Das Modell berücksichtigt dabei z. B. die Marktentwicklung, die Zinsen am Kapitalmarkt und die in der Fondspalette enthaltenen Fonds sowie bestimmte Vertragsdaten, wie 
die bis zum Rentenbeginn verbleibende Laufzeit und die Garantie Ihrer individuellen Beiträge. Nach den Berechnungen des finanzmathematischen Modells werden Ihre Alters-
vorsorgebeiträge automatisch angelegt und soweit systemseitig vorgegeben umgeschichtet.

Bei steigenden Kursen der Wertsteigerungskomponente steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente an Ihrer Kapitalanlage. Im Gegenzug wird der 
Anteil der Kapital er hal tungs kompo nente reduziert. In Zeiten fallender Kurse der Wertsteigerungskomponente wird demgegenüber im Allgemeinen der Anteil der Wert stei ge-
rungs kompo nente redu ziert und der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente erhöht.

Bei extremen Schwankungen und hoher Volatilität kann das Modell unter Umständen nur noch unterproportional an der Wertentwicklung der jeweils anderen Komponente 
partizipieren. Je nach Marktlage und Vertragslaufzeit können Sie dann auch dauerhaft bis zu 100 % in einer der beiden Komponenten investiert sein. In jedem Fall sagen 
wir Ihnen zu, dass Ihnen für die Auszahlungsphase mindestens die Summe der von Ihnen gezahlten Altervorsorgebeiträge abzüglich der Abschlusskosten nach Nr. 7.1 der 
Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium zur Verfügung steht.

Sie haben einmalig bei Antragstellung die Möglichkeit für die Kapitalanlage das Anlagekonzept Balance auszuwählen. Dann erfolgt die Anlage der Wertsteigerungskomponente 
ausschließlich in den DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus.*

* Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten : DWS Vorsorge Premium Balance ; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.

VN_DV_AV

Vertriebsorganisation Beraterdaten
Name der Vertriebsorganisation

Postleitzahl / Ort

Vollständiger Name / Firma und Anschrift des Beraters (alternativ Stempel)

Straße / Haus-Nr.

Konsorte Fil.-Nr. / V.-Info
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Hinweis
Vermittlerdaten vollständig angegeben?
- Daten der Vertriebsorganisation eingetragen? 
(Name der Vertriebsorganisation, Anschrift und Konsortennummer)
- vollständige Beraterdaten eingetragen?
(alternativ Stempel)

Hinweis
Alle persönlichen Daten notiert?
- Keine Gemeinschaftsdepots möglich
- Mindestlaufzeit: 2 volle Jahre
- Ein Mindestalter des Anlegers ist nicht erforderlich
- Maximales Eintrittsalter bei Vertragsbeginn: 83 Jahre
- Steuer-Identifikationsnummer/TIN: Bitte eintragen
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Ansparphase
� Die regelmäßigen Zahlungen (Kaufauftrag) betragen:

Regelmäßiger Beitrag:
(Gemäß Zahlweise) vierteljährlich jährlichhalbjährlichmonatlich

(mind. 25,- EUR 
pro Monat)

(mind. 75,- EUR 
vierteljährlich)

(mind. 150,- EUR 
halbjährlich)

(mind. 300,- EUR 
jährlich)

. ,- EUR

jeweils zum 5. des Monats jeweils zum 20. des Monats

Meine regelmäßigen Zah-
lungen sollen erstmals in 2 0 von meiner nachfolgend genannten 

Bankverbindung abgebucht werden.
Beginn der Auszahlungsphase :
(Renteneintrittstermin zwischen 62 und 85 möglich) Alter

Ablaufstabilisator wählen
(nicht möglich wenn Anlagekonzept Balance gewählt wurde)

Anlagekonzept Balance wählen
(Für die Anlage der Wertsteigerungskomponente soll ausschließlich der DWS Vorsorge 
Dachfonds bzw. der DWS Vorsorge Dachfonds Balance genutzt werden.*)

Dynamisierung : Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung 
meiner Beiträge in Höhe von 5 % p. a.

Einmalbeitrag in Höhe von :
(wird bei Vertragseröffnung fällig) . ,- EUR

(Mindestbetrag 2.500,- EUR)

SEPA-Lastschriftmandat (IBAN und BIC stehen in den Kontoauszügen)

Unterschrift KontoinhaberOrt, Datum

XX

Name des Kontoinhabers Vorname(n)

Straße, Hausnummer Land Postleitzahl Ort

–
IBAN

BIC Bank/Kreditinstitut

Ich ermächtige hiermit die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Gläubiger-ID DE08DEU00000030380 Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis :  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

* Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten : DWS Vorsorge Premium Balance ; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.

ZF_BRP

Zertifizierung
Der Basisrentenvertrag DWS BasisRente Premium ist nach den Vorschriften des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG) 
am 06.01.2010 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum 06.01.2010 zertifiziert (Zertifizierungsnummer : 
004520) worden. Er ist damit im Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) des Einkommensteuergesetzes steuerlich för de rungs  fähig. Bei der Zertifizierung ist nicht geprüft 
worden, ob der Basisrentenvertrag wirtschaftlich tragfähig, die Zusage des Anbieters erfüllbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.
Sollten aufgrund gesetzlicher Änderungen des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur näheren Ausgestaltung des 
AltZertG Anpassungen des Vertrages notwendig werden, kann die DeAWM insoweit einseitig Änderungen der Besonderen Bedingungen für Basisrentenverträge vornehmen.
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Hinweis
Einmalbeitrag bei Vertragseröffnung eingetragen?

Hinweis
Bankverbindung für Lastschriftmandat vollständig eingetragen?
- IBAN steht für International Bank Account Number und ist eine weltweit gültige Kontonummer. BIC steht für Bank Identifier Code und ist eine international gültige Bankleitzahl. IBAN und BIC stehen in Ihrem Kontoauszug.

Hinweis
„Regelmäßiger Beitrag“ gemäß Zahlweise eingetragen und Zahlweise vollständig angegeben?
- Bei Auswahl Dynamisierung greift die Dynamisierung der regelmäßigen Beiträge in Höhe von 5% erstmals im Januar des auf die Vertragseröffnung folgenden Jahres

Hinweis
Option Anlagekonzept Balance:
- Die Anlage der Wertsteigerungs­komponente erfolgt ausschließlich in den DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus.
(Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014 in: DWS Vorsorge Premium Balance bzw. DWS Vorsorge Premium Balance Plus.)
- Die einmal gewählte Option kann nicht wieder abgewählt werden

Hinweis
Option Ablaufstabilisator:
- Schwankungen des gesparten Vermögens reduzieren (ab 10 Jahren vor Auszahlungsbeginn)
- Bei Antragstellung oder jederzeit bis zum Beginn der Auszahlungsphase wählbar
- Bis zu seinem Beginn kann der Ablaufstabilisator wieder abgewählt werden
- Nicht wählbar, wenn Anlagekonzept Balance gewählt wurde

Hinweis
Beginn der Auszahlungsphase eingetragen?
(Mindestalter 62 Jahre, Höchstalter 85 Jahre)

Hinweis
Beginndatum der regelmäßigen Zahlungen angegeben?
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Erklärungen und Unterschrift des Anlegers
Ich/Wir beauftrage(n) die DeAWM, für mich ein DWS BasisRente Premium Depot zu eröffnen. In diesem Depot werden die in diesen Vertrag eingezahlten Altersvorsorgebeiträge 
in Anteilen an Fonds der Deutsche Bank Gruppe angelegt. Dies geschieht gemäß dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell ohne vorherige Einholung meiner/
unserer Weisung. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass nach Vorgabe des finanzmathematischen Modells die Aufteilung der Einzahlungen und des Anteilbestandes 
der eingesetzten Investmentfonds jederzeit automatisch geändert werden kann. An- und Verkäufe oder der Umtausch von Fondsanteilen können systemseitig jederzeit 
veranlasst werden.

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots und die Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium. 
Des Weiteren gelten die Verkaufs unter lagen der jeweiligen Fonds. Diese umfassen die wesentlichen Anle ger  in for ma tionen bzw. den Ver kaufs prospekt einschließlich Vertrags-
bedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung und den Jahres- und Halb jahres bericht (soweit ver öffent licht). Diese enthalten An ga ben über den Aus gabe auf schlag, die 
Kosten und ausführliche Risiko hinweise. Die wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt (ein schließlich Ver trags be dingungen bzw. Ver waltungsreglement, 
Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Auf Anfrage senden wir Ihnen die Ver kaufsunterlagen jederzeit auch gerne 
zusätzlich kosten los in Papierform zu.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns die wesentlichen Anleger infor mationen rechtzeitig vor Ver trags schluss kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots, die Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium sowie die ge nannten Verkaufsunterlagen der 
jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.

US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht 
– US Resident(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundes gesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der 
Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach 
Abgabe dieser Erklä rung den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) 
ich/wir dies der depot führenden Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen DWS Depots, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch 
eröffnen werde(n). Insbesondere erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir nicht nach dem Internal Revenue Code als US-Person steuererklärungspflichtig bin/sind.

Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert folgende Sachverhalte anzuzei-
gen: a) Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergeben und die nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur 
Person oder den wirtschaftlich Berechtigten betreffen; und b) falls ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person 
im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglied, 
Parlamentsmitglied, Botschafter, General) ausübe(n) bzw. ausgeübt habe(n). Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot 
auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen DWS Depots, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen 
werde(n). Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.

Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen 
des Vermittlers Abschlusskosten und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Stelle) : Ich/Wir willige(n) ein, dass die DeAWM die 
erforderlichen Daten bezüglich dieses Basisrentenvertrages an die Zentrale Stelle übermittelt.

Ort, Datum Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter

X XX

Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter

XX

Ort, Datum

X

Einwilligung in die Führung eines Online-Depots : Ich/Wir willige(n) ein, sämtliche Informationen („Abrechnungsinformationen“) zu getätigten Umschichtungen/Umsätzen 
(einschließlich Einzahlungen) oder zu Bestandsverände rungen auf meinem DWS Depot in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Zugangs für mein DWS Depot 
eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse www.dws.de abrufen kann/können. Nach Eröffnung des DWS BasisRente Premium-Portfolios erhalte(n) ich/wir eine 
PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online bekomme(n).

Hinweise zu den Vertriebskosten : Ich/Wir bestätige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium genannten Informationen 
zu den im Vertrag erhaltenen Vertriebs kosten zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir den Ausweis der in den Vertrag einkalkulierten Kosten 
einschließlich der Verwal tungs kosten durch Aushändigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n). Ich/Wir wurde(n) darüber informiert, dass 
und in welcher Form die Vertriebs kosten erhoben werden.

LP_AV_FFM

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Anleger / gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Geburtsdatum*

Ausweis gültig bis

Geburtsort *

Geburtsland *

Nr. / Aktenzeichen

Art des Ausweises
Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Eine Ausfertigung dieses Antrages wurde dem/den Kunden ausgehändigt, die 
gesetz lich vorgeschriebene Legitimationsprüfung durchgeführt und die vorstehen-
den Identifikationsdaten des/der Kunden bestätigt. Bei Depots für Minderjährige ist 
für den Anleger ein amtlicher Existenznachweis (z. B. Geburtsurkunde) zu erbringen, 
der diesem Antrag beiliegt.
* Sofern der Anleger minderjährig ist, sind hier die Daten des/der gesetzlichen Vertreter(s) anzu-

geben. Andernfalls sind diese Datenfelder nicht auszufüllen.

Die wesent lichen An leger  informationen bzw. der Ver -
kaufs   prospekt wurde(n) dem Kunden zur Ver fü gung 
ge stellt. Alle bekannt werdenden Änderungen zu Kun-
den daten, insbesondere US-Indizien, werden der depot-
füh renden Stelle umgehend mitgeteilt.

Minderjährigen-Passus_TR

Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !).
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des 
Minderjährigen beizufügen.

�
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Hinweis
Wesentliche Anlegerinformationen:
- Ausgehändigt/zur Verfügung gestellt und Feld angekreuzt?

Hinweis
Unterschriften:
- Bitte immer zwei Unterschriften leisten
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen
Achtung: Bitte unbedingt auch die „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ in diesem Antrag unterschreiben!

Hinweis
Unterschriften:
- Bitte immer zwei Unterschriften leisten
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen
Achtung: Bitte unbedingt auch die „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ in diesem Antrag unterschreiben!

Hinweis
Legitimationsprüfung:
- Aktuelle Ausweisdaten vollständig notieren ggf. Kopie des Personalausweises/Reisepasses beifügen
- Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde beifügen bzw. nach Vollendung des 16. Lebensjahres Kopie des Personalausweises beifügen

Hinweis
Stempel und Unterschrift angebracht?
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Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung

DS_AV_FFM

Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (nachfolgend „depotführende Stelle“ genannt) informiert Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten und über die Aufzeichnung von Telefongesprächen. Im nachfolgenden Abschnitt „Erklärungen und Unterschriften des Anlegers“ dieses Depoteröffnungsan-
trags bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift Folgendes : 
a) dass Sie diese „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ zur Kenntnis genommen haben und 
b)  dass Sie mit dieser Datenverarbeitung und den Gesprächsaufzeichnungen einverstanden sind. Sie können jederzeit Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten erlangen und diese berichtigen.

1. Datenverarbeitung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle verarbeitet Daten zum Zweck der Depotführung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung. Dies betrifft die in diesem Antrag enthaltenen Daten sowie alle 
Daten, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich sind.

2. Datenweitergabe an / Datenverarbeitung durch den Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation
Um eine umfassende Beratung und Betreuung zu ermöglichen, arbeiten die depotführende Stelle und der für Sie zuständige Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation zu-
sammen. Den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation können Sie diesem Depoteröffnungsantrag entnehmen. Damit der für Sie zuständige Vermittler 
Sie bei allen Finanzdienstleistungen, z. B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, umfassend beraten und betreuen kann, leitet die depotführende Stelle Ihre persönlichen 
Daten innerhalb der Europäischen Union für die weitere Verarbeitung an diesen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation weiter. Ferner stellt die depotführende Stelle diese 
Daten dem Vermittler und seiner Vertriebsorganisation ggf. auch zum telefonischen und elektronischen Abruf bereit. Soweit zur Beratung und Betreuung erforderlich, dürfen die 
folgenden vertraulichen Daten übermittelt werden :

•  Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf) ;
•  Depotinformationen  (Depotübersichten / -umsätze, Produktabschlüsse /-ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online- / Telefon-Banking, 

Vertretungsberechtigungen) ;
•  Bonitäts- und Vermögensdaten (ggf. Einkommen, Vermögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

Hinsichtlich dieser Daten entbinden Sie die depotführende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Die Unterzeichnung der Einwilligung in die Datenweitergabe an den Vermittler 
bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung mit der depotführenden Stelle widerrufen werden.

3. Gesprächsaufzeichnungen
Die zwischen Ihnen und der depotführenden Stelle übermittelte Telefonkommunikation kann zum Nachweis kommerzieller Transaktionen (z. B. im Falle von Beschwerden, 
Streitfällen) auto matisch aufgezeichnet werden. Die Aufbewahrung dieser Daten ist auf die Dauer von sechs Monaten begrenzt. Bei etwaigen Streitfällen verlängert sich die 
Frist bis zur end gült igen Beendigung der Angelegenheit.

DS_SE

Erklärungen und Unterschriften des Anlegers zu den vorstehenden 
„Hinweisen zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“
Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir in diesem Depoteröffnungsantrag unter dem vorstehenden Abschnitt „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ 
über die Ver arbeitung meiner/unserer Daten und die Möglichkeit der depotführenden Stelle zur Aufzeichnung von Telefongesprächen informiert wurde(n). Ich/Wir erteile(n) 
unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Bedingungen folgende Einwilligungen :
Ich/Wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten von der depotführenden Stelle verarbeitet werden. Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass die depotführende Stelle meine/unsere 
Daten zur weiteren Verarbeitung an den Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation weitergibt. Ich/Wir entbinde(n) die depotführende Stelle hinsichtlich dieser Daten von 
ihrer Vertraulichkeitspflicht. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen und anerkannt, dass die depotführende Stelle berechtigt ist, die mit mir/uns geführten Telefongespräche 
aufzuzeichnen und für eine bestimmte Dauer aufzubewahren.

Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. VertreterOrt, Datum

X XX

Kundendaten

DS_KD_1Anleger

Anleger Name

GeburtsdatumAlle Vornamen gemäß Ausweis
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Hinweis
Unterschriften:
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen



Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

1. DWS Depot 
Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 
Frankfurt, oder die DWS  Invest ment S.A., Luxem bourg, (nach-
stehend „depotführende Stelle“ ge nannt) eröffnet für den 
Anleger (Privatkunde i. S. d. Wert pa pier han dels gesetzes bzw. 
des Luxemburger Gesetzes über den Fi nanz sektor vom 5. April 
1993), soweit nichts anderes ver ein bart auf An trag ein DWS 
Depot. Bei dem DWS Depot han delt es sich um ein Wert papier-
depot. Zu sätz lich kann die depot füh rende Stelle, ohne dass es 
hierfür eines Antrages des Anle gers bedarf, inner halb des DWS 
Depots Geld markt fonds auf neh men, die auf die Fonds währung 
der jeweiligen auf Antrag des Anlegers ge wählten Investment-
fonds lauten. Sollten in einer Fonds währung aus Sicht der depot-
führenden Stelle keine ge eigneten Geld markt fonds verfügbar 
sein, so kann statt dessen auch ein kurz lauf ender Renten fonds 
auf ge nom men wer den. Die aktuell von der depot führenden 
Stelle für die jewei ligen Fonds währungen vor ge sehenen Geld-
markt fonds (bzw. kurzlauf enden Ren ten fonds) sind im Preis-
ver zeich nis / Kondi tionen tableau ge nannt. Die darin enthaltenen 
Angaben können ohne Mit wirkung und ohne Infor mation des 
Anlegers durch die depotfüh rende Stelle geändert werden. Erteilt 
der Anleger der depot führen den Stelle einen Auf trag, so sind 
die zu diesem Zeitpunkt im Preis ver zeich nis / Kon di tionen ta b-
leau enthaltenen Angaben maßge bend. Dem Anleger wird auf 
Wunsch von der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles 
Preisverzeichnis / Konditionen tableau zur Ver fügung ge stellt. Der 
Anleger hat gegenüber der depot füh ren den Stelle zu Beginn 
der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identität 
gemäß den Vorgaben des Eröffnungs antra ges zu machen. Die 
depot führende Stelle kann zu Beginn der Ge schäfts beziehung 
sowie im weiteren Verlauf zu sätz liche Anga ben und Unterlagen 
zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlan-
gen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pflichten oder im Rahmen der Ge schäfts be ziehung er forder lich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt nach den für den 
jeweiligen Fonds von der Ver waltungs gesellschaft getroffenen und 
im Ver kauf sprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine 
gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, können einge hende 
Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der 
depotführenden Stelle gehalten werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen 
von „Execution Only“, d. h. ohne Beratung, aus. Demnach erteilt 
die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen 
weder Empfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von 
Anteilen, sondern leitet Aufträge lediglich an die entsprechende 
Abwicklungsstelle weiter. Die depotführende Stelle geht davon 
aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung und 
Auf klärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Auch eine 
Ange messen heitsprüfung findet im Rahmen des Execution Only 
nicht statt. Es gelten die Verkaufs unterlagen der jeweiligen Fonds 
(„Wesent liche Anleger infor mationen“ und Verkaufsprospekt 
ein schließlich Vertrags be dingungen bzw. Ver waltungs regle-
ment / Satzung sowie der letzte ver öffent lichte Jahres- und Halb-
jahres  bericht), die von der depot führenden Stelle online unter 
www.dws.de zur Ver  fügung gestellt werden. Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Anle gers werden diese auch per E-Mail oder posta-
lisch zur Verfügung gestellt. 

b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene 
Fondsanteile
Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
von Fonds anteilen nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der 
depotführenden Stelle angeboten werden. Eine Übersicht der 
von der depotführenden Stelle vertriebenen Investmentfonds 
ist bei der depotführenden Stelle erhältlich. Die depotführende 

Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie die Aus führung 
von Aufträgen davon abhängig machen, dass der Depotinhaber 
bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen 
der depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt. 

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der 
depotführenden Stelle vorher eine andere Vereinbarung getrof-
fen worden ist. Eine telekommunikative Übermittlung (z. B. per 
Telefax oder E-Mail) ist zur Wahrung der Schriftform nicht ausrei-
chend. In folgenden Fällen kann der Auftrag abweichend auch per 
Telefax übermittelt werden :
- Auftrag zum Kauf von Fondsanteilen
- Auftrag zum Umtausch von Fondsanteilen
- Auftrag zur Änderung von regelmäßigen Zahlungen
- Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen sofern der Verkaufserlös 

auf eine vorher schriftlich vereinbarte Referenzbankverbindung 
des Anlegers ausgezahlt wird.

d) Ausführungsgeschäft / Beauftragung eines Dritten zur Aus führung 
eines Kaufs oder Verkaufs
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die 
depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der 
jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, 
ein Aus führungs  geschäft abzuschließen. Soweit Einzahlungs-
beträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht aus-
reichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden 
Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den 
Preis des Ausführungsgeschäftes ab. Die Details zur Berechnung 
ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Verkaufs unter lagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depot-
führenden Stelle unverzüglich, spätestens an dem auf den 
Eingang bei der depotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag 
(am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist 
die Weitergabe des Auftrags zur Ausführung an die jeweilige 
Verwaltungsgesellschaft, deren Ver wahr stelle, einen Clearer 
oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt 
wird, zu ver stehen. Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem 
Aus führungsgeschäft zugrunde liegende Aus führungs preis lie-
gen nicht im Einflussbereich der depot führenden Stelle. Die 
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Ver kaufs prospekt und 
den sonstigen Verkaufs unter lagen des jeweiligen Fonds. Wird der 
Auftrag nicht ausgeführt, so wird die depotführende Stelle den 
Anleger darüber unverzüglich informieren. 

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführen-
den Stelle mitgeteilten DWS Depot nummer, Portfolionummer 
oder Investment fonds nummer enthalten und werden als 
Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile behandelt. 
Sofern die Gutschriftanzeige der Bank eindeutig zugeordnet wer-
den kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum Erwerb 
von Fondsanteilen unverzüglich, spätes tens am nächstfolgenden 
Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterleiten. 
Soweit Ein zahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines 
Anteils über oder unterschreiten, schreibt ihm die depot führende 
Stelle einen entsprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach 
dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor Bestätigung der jewei-
ligen Depot eröffnung geleistet, so wird der Aus gabe preis des 
nächstmöglichen Ausgabetages nach Depot eröffnung zugrunde 
gelegt.
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gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investment-
fondsnummer enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines 
DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe der DWS 
Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten 
Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge 
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt. 

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und 
Zahlungen der depotführenden Stelle an den Anleger haben 
stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen 
Währung als EURO erfolgen, werden von der depotführenden 
Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umge-
rechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum 
Erwerb von Anteilen eines Fonds, der in einer anderen Währung 
als EURO geführt wird, so ist die depotführende Stelle berechtigt, 
den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils 
aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurech-
nen. Sofern die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt 
keine Umrechnung. 

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers 
zu einem Anlegertyp erfolgen. Die depotführende Stelle behält 
sich vor, Aufträge nicht auszuführen, sofern die Anlageklasse 
(Risikoprofil) des zu erwerbenden Fonds mit dem Anlegertyp 
nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotführende Stelle 
den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preis  ver zeich-
nis / Konditionentableau ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch 
von Anteilen zu den darin festgelegten Konditionen möglich. 
Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag 
und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Auf-
teilung können keine besonderen Umtausch konditionen gewährt 
werden. 

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteils bruchteile ganz 
oder teilweise verfügen. Eine Aus lieferung oder Übertragung von 
Anteilen in ein Wert papierdepot einer anderen depotführenden 
Stelle ist nur für ganze Anteile möglich. Bei Anteils bruchteilen 
besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes. 

m) Lastschriftverfahren
Soweit Kaufaufträge per Lastschrift ausgeführt werden sollen, 
ist die Erteilung eines depotbezogenen Mandats erforderlich. 
Der Zahlungspflichtige wird rechtzeitig über die Einrichtung des 
Mandats sowie die entsprechende Mandatsreferenz unterrich-
tet. Bestehende Einzugsermächtigungsverfahren können von der 
depotführenden Stelle nach vorheriger schriftlicher Ankündigung 
jederzeit in SEPA-Mandate umgewidmet werden.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, 
Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein 
An teils register, wird die depotführende Stelle dort für den Anle ger 
als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S. A. 
als depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile 
treuhänderisch für die jeweiligen Anleger gehalten. Sofern in die-
ses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte 
eingetragen werden kann, wird die depotführende Stelle die 
Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erwor-
benen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und 
werden auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen 
zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, 
erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister 

des Fonds ein ge tragen wird, Miteigentum an einem etwa beste-
henden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen 
bei der depotführenden Stelle. Die depot führende Stelle gibt 
Anteile, für die kein Anteils register besteht, für den Anleger in 
Girosammeldepotverwahrung. 

5. Anschaffung und Verwahrung von 
Fonds anteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Anteile im Ausland an, wenn sie 
direkt oder über einen Dritten Kaufaufträge über Anteile im Ausland 
oder Kaufaufträge über ausländische Fondsanteile ausführt. Die 
depotführende Stelle wird die im Ausland ange schafften Anteile 
im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen 
ausländischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt 
den Rechts  vorschriften und Usancen des Ver wahrungsortes und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Die depot führende Stelle 
wird sich nach pflicht ge mäßem Ermessen unter Wahrung der 
Interessen des Anle gers das Eigentum oder Miteigentum an 
den Fonds anteilen oder eine andere im Lagerland übliche, ver-
gleichbare Rechts stellung verschaffen und diese Rechtsstellung 
treuhänderisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem 
Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter 
Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere 
befinden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die 
Aus  lieferungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten 
WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus 
den im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle 
ver wahrten Anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen 
Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch son-
stige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe 
Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von 
hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger 
nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schäden am 
Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht 
ver pflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle 
– ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne 
ge sonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt („auto matische Wiederanlage”). Die automatische 
Wieder anlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Aus-
schüttungs  beträge auf dem Konto der depot  führenden Stelle. 
Die automatische Wieder anlage erfolgt ohne Aus gabeauf schlag 
zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. Sofern für 
bestimmte Fonds keine direkte Wiederanlage von der depot-
führenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen 
– ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – in gleicher 
Fondswährung in dem jeweils von der depot führenden Stelle für 
den Anleger ausgewählten Geld markt fonds (bzw. kurzlaufenden 
Renten fonds) in Fonds währung angelegt. Einzelheiten werden im 
Preis ver zeichnis / Konditionentableau geregelt. Die entsprechende 
Kauforder wird von der depot führenden Stelle an die jeweilige 
Ab wick lungs stelle unverzüglich, spätestens am nächst folgenden 
Bank arbeitstag, weiter geleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens 
am ersten Geschäftstag nach der Aus führung des Auftrags für 
jeden getätigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger 
Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die 
depotführende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen 
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form 
nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf 
eines Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen 
Veränderungen.

*  Wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung 
der getätigten Umsätze.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Über ein gemeinschaftliches DWS Depot kann jeder Inha ber 
allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wert papier depot-
inhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schrift-
lich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des 
gemeinschaftlichen Depots sind gegenüber der depotführenden 
Stelle gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem 
gemeinschaftlichen Depot haftbar, unabhängig davon, ob solche 
Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegan-
gen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod 
des Anlegers

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 08. Oktober 
2013 (Az.: XI ZR 401/12) eine AGB-Regelung für unwirk-
sam erklärt, die der Klausel in Nr. 9 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für DWS Depots ähnelt. 
Bitte betrachten Sie daher auch die Regelung in Nr. 9 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS 
Depots als gegenstandslos. Für die Klärung der Ver fü-
gungsberechtigung in Nachlassfällen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften. Die depotführende Stelle wird sich 
auch nicht auf die Regelung in Nr. 9 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für DWS Depots berufen.

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur 
Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlage eines Erbscheins, 
eines Testaments voll streckerzeugnisses oder weiterer hierfür not-
wendiger Unterlagen verlangen ; fremdsprachige Unterlagen sind 
auf Verlangen der depotführenden Stelle in deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vorlage eines 
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzich-
ten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der 
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle 
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und 
insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. 
Dies gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass 
der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit 
des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies 
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots kann ein Entgelt berechnet 
werden. Die jeweilige Höhe ist im Preis ver zeich nis / Kon di tionen  -
tableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die im Preis-
ver zeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des 
Anlegers oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht wer-
den, und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung 
zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Der Anleger trägt 
außerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotführende 
Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse 
tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und 
Porto).

11. Information des Anlegers über 
Vertriebs folge provisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit 
Wertpapiergeschäften, die sie mit Anlegern über Investment-
anteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere um satz-
ab hängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wert-
papier emittenten (in- und ausländische Verwaltungs ge sell schaften 
ein schließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe). Die 
Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem 
Verkauf von Investment anteilen an den Anleger an. Sie werden 

von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen ver  ein -
nahmten Ver waltungs vergütungen als wiederkehrende, bestands-
abhängige Vergütung an die depot führende Stelle geleistet. Die 
Höhe der Vertriebs  folge provision beträgt derzeit in der Regel bei 
Renten  fonds zwischen 0,1 % und 0,7 % p. a., bei Aktien fonds 
zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen Immobilien fonds 
zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des von der depot führenden 
Stelle verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. 
Einzel heiten zu Art und Höhe der Vertriebs  folge provision für ein 
konkretes Wertpapiergeschäft teilt die depotführende Stelle 
dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
beratung durch die depotführende Stelle unaufge fordert vor dem 
Abschluss eines jeden Wert papier geschäftes.
b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der 
Abschluss von Wertpapiergeschäften über Investmentanteile durch 
einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande,  leitet die depot-
führende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation 
im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a) 
genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter, wenn es sich hierbei 
um einen Vertriebspartner der depotführenden Stelle handelt. Die 
depotführende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage 
Einzelheiten zu Art und Höhe dieser Zahlungen und deren 
Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet 
sowie durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in 
entsprechender Höhe gedeckt werden.

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des 
Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Ver pflich-
tungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, 
die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der 
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung 
der in Nr. 14 – 17 dieser Geschäftsbedingungen auf geführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens bei-
ge tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit ver-
schuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und 
der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit 
der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende 
Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an 
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
z. B. die Verwahrung von Anteilen im Ausland. In diesem Fall 
beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Aus führungs-
geschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers 
mit einer Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende Stelle 
für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes 
durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis 
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depot-
führende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der 
Ausführung eines Geschäftes nur für deren sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder 
der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäfts verkehrs ist 
es erforderlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle 
Änderungen seines Namens, seines steuerlichen Status und 
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h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investment-
fondsnummer enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines 
DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe der DWS 
Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten 
Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge 
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt. 

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und 
Zahlungen der depotführenden Stelle an den Anleger haben 
stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen 
Währung als EURO erfolgen, werden von der depotführenden 
Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umge-
rechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum 
Erwerb von Anteilen eines Fonds, der in einer anderen Währung 
als EURO geführt wird, so ist die depotführende Stelle berechtigt, 
den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils 
aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurech-
nen. Sofern die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt 
keine Umrechnung. 

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers 
zu einem Anlegertyp erfolgen. Die depotführende Stelle behält 
sich vor, Aufträge nicht auszuführen, sofern die Anlageklasse 
(Risikoprofil) des zu erwerbenden Fonds mit dem Anlegertyp 
nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotführende Stelle 
den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preis  ver zeich-
nis / Konditionentableau ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch 
von Anteilen zu den darin festgelegten Konditionen möglich. 
Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag 
und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Auf-
teilung können keine besonderen Umtausch konditionen gewährt 
werden. 

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteils bruchteile ganz 
oder teilweise verfügen. Eine Aus lieferung oder Übertragung von 
Anteilen in ein Wert papierdepot einer anderen depotführenden 
Stelle ist nur für ganze Anteile möglich. Bei Anteils bruchteilen 
besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes. 

m) Lastschriftverfahren
Soweit Kaufaufträge per Lastschrift ausgeführt werden sollen, 
ist die Erteilung eines depotbezogenen Mandats erforderlich. 
Der Zahlungspflichtige wird rechtzeitig über die Einrichtung des 
Mandats sowie die entsprechende Mandatsreferenz unterrich-
tet. Bestehende Einzugsermächtigungsverfahren können von der 
depotführenden Stelle nach vorheriger schriftlicher Ankündigung 
jederzeit in SEPA-Mandate umgewidmet werden.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, 
Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein 
An teils register, wird die depotführende Stelle dort für den Anle ger 
als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S. A. 
als depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile 
treuhänderisch für die jeweiligen Anleger gehalten. Sofern in die-
ses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte 
eingetragen werden kann, wird die depotführende Stelle die 
Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erwor-
benen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und 
werden auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen 
zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, 
erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister 

des Fonds ein ge tragen wird, Miteigentum an einem etwa beste-
henden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen 
bei der depotführenden Stelle. Die depot führende Stelle gibt 
Anteile, für die kein Anteils register besteht, für den Anleger in 
Girosammeldepotverwahrung. 

5. Anschaffung und Verwahrung von 
Fonds anteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Anteile im Ausland an, wenn sie 
direkt oder über einen Dritten Kaufaufträge über Anteile im Ausland 
oder Kaufaufträge über ausländische Fondsanteile ausführt. Die 
depotführende Stelle wird die im Ausland ange schafften Anteile 
im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen 
ausländischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt 
den Rechts  vorschriften und Usancen des Ver wahrungsortes und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Die depot führende Stelle 
wird sich nach pflicht ge mäßem Ermessen unter Wahrung der 
Interessen des Anle gers das Eigentum oder Miteigentum an 
den Fonds anteilen oder eine andere im Lagerland übliche, ver-
gleichbare Rechts stellung verschaffen und diese Rechtsstellung 
treuhänderisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem 
Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter 
Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere 
befinden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die 
Aus  lieferungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten 
WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus 
den im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle 
ver wahrten Anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen 
Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch son-
stige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe 
Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von 
hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger 
nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schäden am 
Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht 
ver pflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle 
– ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne 
ge sonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt („auto matische Wiederanlage”). Die automatische 
Wieder anlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Aus-
schüttungs  beträge auf dem Konto der depot  führenden Stelle. 
Die automatische Wieder anlage erfolgt ohne Aus gabeauf schlag 
zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. Sofern für 
bestimmte Fonds keine direkte Wiederanlage von der depot-
führenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen 
– ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – in gleicher 
Fondswährung in dem jeweils von der depot führenden Stelle für 
den Anleger ausgewählten Geld markt fonds (bzw. kurzlaufenden 
Renten fonds) in Fonds währung angelegt. Einzelheiten werden im 
Preis ver zeichnis / Konditionentableau geregelt. Die entsprechende 
Kauforder wird von der depot führenden Stelle an die jeweilige 
Ab wick lungs stelle unverzüglich, spätestens am nächst folgenden 
Bank arbeitstag, weiter geleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens 
am ersten Geschäftstag nach der Aus führung des Auftrags für 
jeden getätigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger 
Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die 
depotführende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen 
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form 
nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf 
eines Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen 
Veränderungen.

*  Wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung 
der getätigten Umsätze.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Über ein gemeinschaftliches DWS Depot kann jeder Inha ber 
allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wert papier depot-
inhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schrift-
lich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des 
gemeinschaftlichen Depots sind gegenüber der depotführenden 
Stelle gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem 
gemeinschaftlichen Depot haftbar, unabhängig davon, ob solche 
Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegan-
gen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod 
des Anlegers

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 08. Oktober 
2013 (Az.: XI ZR 401/12) eine AGB-Regelung für unwirk-
sam erklärt, die der Klausel in Nr. 9 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für DWS Depots ähnelt. 
Bitte betrachten Sie daher auch die Regelung in Nr. 9 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS 
Depots als gegenstandslos. Für die Klärung der Ver fü-
gungsberechtigung in Nachlassfällen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften. Die depotführende Stelle wird sich 
auch nicht auf die Regelung in Nr. 9 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für DWS Depots berufen.

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur 
Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlage eines Erbscheins, 
eines Testaments voll streckerzeugnisses oder weiterer hierfür not-
wendiger Unterlagen verlangen ; fremdsprachige Unterlagen sind 
auf Verlangen der depotführenden Stelle in deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vorlage eines 
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzich-
ten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der 
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle 
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und 
insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. 
Dies gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass 
der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit 
des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies 
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots kann ein Entgelt berechnet 
werden. Die jeweilige Höhe ist im Preis ver zeich nis / Kon di tionen  -
tableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die im Preis-
ver zeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des 
Anlegers oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht wer-
den, und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung 
zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Der Anleger trägt 
außerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotführende 
Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse 
tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und 
Porto).

11. Information des Anlegers über 
Vertriebs folge provisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit 
Wertpapiergeschäften, die sie mit Anlegern über Investment-
anteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere um satz-
ab hängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wert-
papier emittenten (in- und ausländische Verwaltungs ge sell schaften 
ein schließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe). Die 
Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem 
Verkauf von Investment anteilen an den Anleger an. Sie werden 

von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen ver  ein -
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die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der 
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung 
der in Nr. 14 – 17 dieser Geschäftsbedingungen auf geführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens bei-
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schuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und 
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Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an 
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
z. B. die Verwahrung von Anteilen im Ausland. In diesem Fall 
beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Aus führungs-
geschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers 
mit einer Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende Stelle 
für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes 
durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis 
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depot-
führende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der 
Ausführung eines Geschäftes nur für deren sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder 
der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäfts verkehrs ist 
es erforderlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle 
Änderungen seines Namens, seines steuerlichen Status und 

seiner An schrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
ge gen über der depotführenden Stelle nachge wiesenen Ver-
tretungs macht (insbesondere einer Voll macht) unverzüglich 
schrift lich mitteilt. Diese Mitteil ungspflicht besteht auch dann, 
wenn die Ver tretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in 
das Handels register) eingetragen wird.

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen las-
sen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können zu Ver zögerungen 
in der Auftragsabwicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei 
Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der angegebenen DWS Depot nummer, Port-
folionummer und Investmentfondsnummer zu achten. Soweit die 
depotführende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, 
darf sie die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. Änderungen, 
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als 
solche gekennzeichnet sein.

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen 
der depotführenden Stelle
Der Anleger hat Wertpapierabrechnungen, Auf stellun gen und 
sonstige Anzeigen über die Ausführ ung von Aufträgen sowie 
Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) 
auf ihre Richtig keit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen 
und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei 
Ausbleiben von Mitteilungen
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jewei-
ligen Folgejahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle 
unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 
auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mit teilungen (insbe-
sondere Abrechnungen nach der Ausführung von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an 
allen im DWS Depot verwahrten Fonds anteilen ein. Das Pfandrecht 
sichert alle ge gen wärtigen und künftigen Ansprüche der depot   füh-
r en den Stelle gegen den Anleger aus der Ge schäfts verbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Auflösung 
von Fonds, Schlussklauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die Anteile 
werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem 
Wirksamwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert der 
Anteile wird dem Anleger bei Veräußerung ausgezahlt.

20. Auflösung von Fonds
Wird ein Fonds wegen Zeitablauf oder aus einem anderen 
Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die 
verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten 
Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös 
in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden Renten-
fonds) in Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige 
Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäfts bedin gungen wer-
den dem Anleger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch 
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle bei 
der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den 
Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der 
Änderungen an die depotführende Stelle absenden.

Stand : Dezember 2013

Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Ver hand lun-
gen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande 
kommt, so ist der Käufer berechtigt, seine Kauferklärung ohne 
Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 
vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des 
Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder 
ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin 
eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt. Ist der 
Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an : Deutsche Asset & 
Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 
178 – 190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S.A., 2, boule-
vard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-
weist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ist oder dass der Verkäufer 
den Käufer zu den Ver handlungen, die zum Kauf der Anteile 
geführt haben, aufgrund vorheriger Bestellung gemäß § 55 
Abs. 1 der Ge werbe ordnung auf gesucht hat. Handelt es sich 
um ein Fernab satz ge schäft i. S. d. § 312 BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanz dienst leistungen, deren Preis auf dem 
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312 d Abs. 4 Nr. 6 
BGB), ein Widerruf aus ge schlossen. Hat der Käufer im Falle 
eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so 
sind ihm von der in- oder aus ländischen Ver waltungs ge sell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der 
erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile am Tag 
nach Eingang der Widerrufs erklärung und die bezahlten Kosten 
zu erstatten.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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